
REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministeriuin für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr 

Zl. 430.016/2-IV/3-81 
Bitte im Antwortschreiben die Zahl dieses 

Schreibens anfOhren. 

A-1030 Wien, Radetz straße 2 
Telex Nr.: 111800 
Telex Nr.: 132481 (St aßenverkehr) 
OVR: 0090204 
Sachbearbeiter: MR 
Tel. (0222) 75763 

od. 75650 

Entwurf einer KFG- und einer 
KDV-Novelle, betreffend das 
Fahrschulwesen G f • e S 01, ': 7' ~ "'1 r \t' U ,~ •. # ••••• 'if 

ZL." .. "."." .... b.~-GElJ ~ , .. ,., , 
Datum .. ".?.~".~"p..; .. ,,~ .. t:. ..... ... .. 

Dem / Der 
Verteilt ~"~:,,~.~~.,,.~~~~:J .... 

1. Bundeskanzleramt 

1a Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 

2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 

3. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 

4. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

5. Bundesministerium für Finanzen 

6. Bundesministerium für Inneres 

7. Bundesministerium für Justiz 

8. Bundesministerium für Landesverteidigung 

9. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

10. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 

11. Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport 

12. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

13. Rechnungshof 

14. Herrn Landeshauptmann von Burgenland 

15. Herrn Landeshauptmann von Kärnten 

16. Herrn Landeshauptmann von Niederösterreich 

17. Herrn Larideshauptmann von Cberösterreich 

18. Herrn Landeshauptmann von Salzburg 

19. Herrn Landeshauptmann von Steiermark 

20. Eerrn Landeshauptmann von Tirol 

21. Herrn Landeshauptmann von Vorarlberg 

22. Herrn ~andeshauptmann von Wien 

23. Verbindungsstelle der österreichischen Bundesländer 

24. Parlamentsdirektion 

25. Bundespolizeidirektion Wien - Verkehrsamt 
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26. Österreichische Statistische Zentralamt 

27. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge 

28. Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

29. Vereinigung Österreichischer Industrieller 

30. Österreichischen Arbeiterkammertag 

31. Österreichischen Gewerkschaftsbund 

31. Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 

33. Österreichischen Landarbeiterkammertag 

34. Bundes-Ingenieurkammer 

35. Österreichische Ärztekammer 

36. Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 

37. Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe Österreichs 

38. Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen 

39. Kuratorium für Verkehrssicherheit 

40. Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring-Club 

41. Auto-, Motor- und Radfahrerbund Csterreichs 

42. Verband der Versicherungsunternehmungen Österreichs 

43. Österreichischen Städtebund 

44. Österreichischen Gemeindebund 

45. Österreichische Normungsinstitut 

Leopoldgasse 4, 1021 Wien 

46. Österreichischen Gesellschaft für Gesetzgebungslehre 

Freyung 6/2/2/4, 1010 Wien 

47. Österreichischen Bundesfeuerwehrverband 

Lenaugasse 17, 1080 Wien 

48. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Dipl.lng. Dr. Hans Peter GRYKSA 
Assistent d. techno Vorstandsabteilung 
Steyr-Daimler-Puch AG 

Kärntner Ring 7, 1010 Wien /Postfach 62 

49. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Franz MLINAR 
Knecht Filterwerk GmbH 

9143 St.Michael ob Bleiburg 
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50. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Dipl.lng. Dr. techno Gerhard BRUNNER 
Österreichische Automobilfabrik -
ÖAF - Gräf & Stift AG . 

Carlbergergasse 40-42, 1230 Wien 

51. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Komm.Rat Ing. Ludwig BREIT 

Grinzinger Straße 149, 1190 Wien 

52. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Bundesgremialvorsteher 
Komm.Rat Karl BASCH 

Grillparzerstraße 27, 2344 Maria Enzersdorf 

53. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Generaldirektor Dr. Werner FABER 
Zürich Kosmos Allgemeine Versicherungs AG 

Schwarzenbergplatz 15, 1010 Wien 

54. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Landtagsabgeordneten 
Komm.Rat Georg BÖHM 
Transportunternehmer 

Untere Hauptstraße 22, 7100 Neusiedl/See 

55. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Fachverbandsvorsteher 
Komm.Rat Günther STREITER 

Zwieselstein 4, 6450 Sölden 

56. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Komm.Rat Ing. Wilhelm BÖHM 

Bräunerstraße 3, 1010 Wien 

57. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Adolf KERSCHBAUM 
Fa. Schenker & Co AG 

Hoher Markt 12, 1010 Wien 

58. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Laurenz BODINGER 
Gewerkschaft Handel, Transport, Verkehr 

Teinfaltstraße 7, 1010 Wien 
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59. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Sekretär Alois STIDL 

St. Michaelg. 11-15, BI.' 9, Haus 53, 1210 Wien 

60. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Prok. Dkfm. Bernd BARTHA 
Fa. Semperit AG 

Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien 

61. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Pipl.lng. Hans SCHÖDL 

Favoritenstraße 9-11, 1040 Wien 

62. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Komm.Rat Ing. Leo NEMEC 
Fahrschulinhaber 

Hirschengasse 1, 1060 Wien 

63. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Helmut PRENNER 
Sekretär der Gewerkschaft der Privatangestellten 

Deutschmeisterplatz 2, 1013 Wien 

64. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Vorstandsdirektor Dr. Josef EISNER 
Fa. Mobil-Oil-Austria AG 

Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien 

65. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Bundessektionsobmannstellvertreter 
Präsident Komm.Rat Karl RAML 
Reisebüro Josef RAML 

Landstraße 76, 4020 Linz 

66. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Mag. Rainer TRYBUS 
Verkehrspolitische Abteilung der Bundeswirtschaftskammer 

Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 

67. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Dipl.lng. Dr. Franz GEIGER 

Löwelstraße 16, 1010 Wien 

" . 
• 
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68. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Dr. Peter RUTH 

Löwelstraße 12, 1010 Wi~n 

69. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Dr. Gerhard FUHRMANN 
Kammer für Arbeiter und Angestellte 

Prinz Eugen Straße 20-22, 1041 Wien 

70. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Mag. Werner MUHM 
Sekretär des Österreichischen Gewerkschaftsbundes 

Rudolf Zellergasse 50-52, Stg. 8, 1230 Wien 

71. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Hofrat Dr. Alois DRAGASCHNIG 

Kundmanngasse 21, 1030 Wien 

72. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Frau Dr. Elisabeth KUNST 

Adalbert Stifter Straße 65, 1200 Wien 

73. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Abgeordneten zum Nationalrat 
Ing. Hans HOBL 

Mateottiplatz 2/36, 1160 Wien 

74. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Mag.jur. Peter SOCHE 
Leiter der ÖAMTC-Hauptabteilung "Rechtsdienste" 

Schubertring 3, 1010 Wien 

75. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Dir. Dkfm. Michael BOGNER 
Kuratorium für Verkehrssicherheit 

Ölzeltgasse 3, 1031 Wien 

76. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Dir. Dr. Klaus J. HÖFNER 
Kuratorium für Verkehrssicherheit 

Ölzeltgasse 3, 1031 Wien 
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77. Österreichische Wasserwirtschaftsverband (ÖWWV) 

An der Hülben 4/1/6, .1010 Wien 

Das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

übermittelt den Entwurf einer KFG-Novelle und einer KDV-Novelle, 

beide das Fahrschulwesen betreffend. Es wird ersucht, zu der 

KFG-Novelle bis 20. Oktober 1987 und zu der KDV-Novelle bis 

15. Dezember 1987 Stellung zu nehmen. 
4 E ,r i:c:::!!!K;4' 
Diese beiden Novellierungsentwürfe sollen unabhängig von den 

allgemeinen in Vorbereitung stehenden Novellen zum Kraftfahr

gesetz und zur Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung begut

achtet werden; das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft 

und Verkehr behält sich vor, sie allenfalls in die allgemeinen 

Novellen einzugliedern. Es ist aber jedenfalls beabsichtigt, 

Art.. I Z. 2, 6 und 7 (betrifft § 108 und § 108 a) der beiliegen

den KFG-Novelle schon in die geplante Regierungsvorlage einer 

12. (bisher 11.) KFG-Novelle aufzunehmen. 

Zur Erleichterung der Bearbeitung im ho. Bundesministerium 

wird gebeten, 

a) die do. Stellungnahme zu den einzelnen Novellen getrennt 

auf gesonderten, bloß einseitig beschriebenen Blättern 

zweifach abzugeben und 

b) Wünsche und Anregungen zu den allgemeinen KFG- bzw. KDV

Novellen ebenfalls getrennt auf gesonderten bloß einsei

tig beschriebenen Blättern zweifach anher mitzuteilen. 

Für 
der 

Wien, am 11. September 1987 

Fürden Bundesminister: 

Dr. WEB E R 

. ~ .. 

• 
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VOR B L A T T 
------------------------------

PROBLEM: 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom rz 

1987, Zl. G 174/86-8, § 110 Abs. 1 lit.b und Abs. 2 Kr ft

fahrgesetz 1967 betreffend die BedarfsprUfung im Verfa ren 

zur Erteilung einer Fahrschulbewilligung als verfassun s

widrig aufgehoben. Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 

29. Feber 1988 in Kraft. 

ZIEL: 

Anpassung des Kraftfahrgesetzes 1967 an die durch das fGH

Erkenntnis gegebene neue Rechts- und Sachlage. 

INHALT: 

Novellierung des XI. Abschnittes des Kraftfahrgesetzes 1967, 

der die Ausbildung von Kraftfahrzeuglenkern regelt. 

ALTERNATIVEN: 

Ersatzloses Außerkrafttreten der als verfassungswidrig er

kannten Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes. 

KOSTEN: 

Keine unmittelbaren Kosten; bei Errichtung der in der Ver

ordnungs-Ermächtigung des § 116 Abs. 7 vorgesehenen ze tralen 

Ausbildungsstätte werden Kosten in derzeit nicht genau be

stimmbarer Höhe erwachsen. 
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Beilar;e zu Z1. 430.0 6/2-~r/3-87 

KFG-Novelle betreffend das ~ahrschulwesen 

E n t ~~ u r f 

Bundesgesetz vom ••••••••••••• ~ ••• , "mit:dem 

das Kraftfahrgesetz 1967 g~än~ert wird ( •••• *raft

fah~gesetz-Novelle) 

" Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Kraftfahrgesetz 1967, BGBl.Nr. 267, zuletzt geänd rt durch 

das Bundesgesetz BGBl.Nr ••••••.••••• , wird geändert ie folgt: 

1.~) Im § 70 Abs. 3 wird als erster Satz eingefügt: 

"Bewerber um eine Lenkerberechtigung für die Gru pe A, 

B oder C dürfen die praktische Lenkerprüfung nur ablegen, 

wenn sie das im § 122 Abs. 1 lit.d angeführte Mi destmaß 

an Ausbildung nachweisen; dies gilt jedoch nicht für Be-
§ 122a " werber, die gemäß § 119, §"120 oder / ausgeb~ldet wurden." 

2.~)Im § 108 lautet der Abs. 1: 

3. 

if) 

"(1) Das Ausbilden von Bewerbern um eine Lenkerberechti

gung und das entgeltliche Weiterbilden von Besitzern einer 

Lenkerberechtigung durch Vertiefung bereits erworben r 

Kenntnisse ist unbeschadet der §§ 119 bis 122a nur i Rahmen 

des Betriebes einer Fahrschule zulässig." 

Im § 108 Abs. 3 vierter Satz entfallen die Worte "be" ge

werbsmäßig bet~iebenen Fahrschulen." 

gleichlautend mit dem Entwurf einer 11. KFG-Novelle; zur Be-
gutachtung versendet mit Schreiben vom 25.3.1987, Zl. 430. 
012/3-IV/3-87. 
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4. Im § 108 Abs. 3 vierter Satz tritt an die Stelle der Zahl 

"24." die Zahl ~'30.".-

- ; 0" 

5. Irn- § 108 Abs ~3 wird, -1im Ende- angefügt: 
"§ 41 Abs-. ,1 bis 3, ,Abs. 4: erster S-at~ GewO 19"'73 und §§ 42 
bis 45 GewO 1973 gelten sinngemäß." 

6. Im § 108 Abs. 4 entfallen die Worte "od~r entgeltliche 
We i terbilden" • 

7.~) Nach dem § 108 wird eingefügt: 

11 § 1 08a. Unterwe i sen von Bes i tzern einer, lenkerberecht i gung 

(1) Das entgeltliche Unterweisen von Besitzern einer 
Lenkerberechtigung in besonderen Fahrfertigkei ten darf 

nur auf grund einer Ermächtigung des Landeshaupt-
mannes durchgeführt werden. Diese ist auf Antrag zu 
erteilen, wenn der Antragsteller für die Vermittlung 
der Fachkenntnisse über das erforderlich Personal und 
die erforderlichen Anlagen und Einrichtungen verfügt. 
Oie Ermächtigung ist zu widerrufen, wenn die Voraus
setzungen für die Erteilung nicht mehr gegeben sind. 

(2) Durch Verordnung können nach den Erfordernissen 

der Verkehrssicherheit, dem jeweiligen Stand der Wissen
schaft und Technik entsprechend, nähere Bestimmungen über 
die Gegenstände, den Umfang und die Art der im Abs. 1 

angeführten Unterweisung sowie über die Voraussetzungen, 
unter denen eine Ermächtigung gemäß Abs. 1 zu erteilen 
ist, festgesetzt werden." 

8. Im § 109 Abs. 1 hat die lit.a zu lauten: 

)f) 

"a) österreichische Staatsbürger sind und das 30. Lebens
jahr vollendet haben,". 

gleichlautend mit dem Entwurf einer 11. KFG-Novelle; zur Be
gutachtung versendet mit Schreiben vom 25.3.1987, Zl. 430. 
012/3-IV/3-87. 
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9. Tm § i 09 Abs. 1 werden aIit Ende der. li.t. g die Worte " nd' 

die" durch- einen Beist.ric·h ersetzt; und lit.~ lautet: 

"h) glaubhaft machen, daß sieinnerha+b dflr-let~e.n~ ehn 

Jahre m~desten_s fUnf'- ..Jahr·e, . fUr -Besitz-er -.eines n der" 

lit.e angefUhrten Diplome drei Jahre lang~ls Fa rschul

lehrer die für das Ausbilden" von Lenkern erforde lichen 

Erfahrungen auf dem Gebiete des Kraftfahrwesens rwor

ben haben, und die" 

10. Im § 109 Abs. 1 wird am Ende angefügt: 

"i) noch keine Fahrschulbewilligung fUr die beantra te 

Gruppe (§ 108 Abs. 3) besitzen." 

11. Im § 109 entfällt der Abs. 5. 

12. Im § :110 entfällt der Abs. 3. 

13. Im § 111 lautet der Abs. 1: _ 

"(1) Vor der Erteilung der Fahrschulbewilligung (§ 108 

Abs. 3) oder ihrer Ausdehnung auf weitere Gruppen v n Fahr

zeugen hat der Landeshauptmann der zuständigen gese zli

chen Interessenvertretung Gelegenheit zur Stel~ungn hme 

zu geben." 

14. Im § 111 lautet der Abs. 3: 

"(3) FOr die Bewilligung der Ve~legung des Standort 

Fahrschule gelten Abs. 1 und 2 sowie § 110 sinngemä 

15. Im § 112 entfällt der Abs. 2. 

seiner 

" 

16. Im § 112 Abs. 3 zweiter Satz tritt an die Stelle de Worte 

"Betriebs- und Hilfsbremsanlage" das Wort" "Betriebs rems

anlage!' • 
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17. § 113 lautet: 

........ 

"Leitung der Fahrschule 

§ 113. (1) Der FahrscQulbesitzer hat den Betrieb seiner 

Fa.hrs~hule· außer' in ~den im Abs. 2 ßngefUhrten F~lren' selbst 

i~ fUhren un~ darf .pur_ a:.us in seiner Person ·gelegenen G~l1n-
.... . -- - :-- ~. . 

-den eine-n y~!,antwort.lic·hen Lei te-r_ t : d.en - tahr'Sc-hulle"f"[~~.:an-':' 
s_tellen .• Gii~ -die Fähr'S~hUlbeWiU:lgurig ~ach:- dem Tod äes': 

Fahrschulbesitzers fUr den Eh~gatten cider fUr Nachkommen 

ersten Grades weiter, so haben diese den Tod dem Landes-

hauptmann bekanntzugeben. 

(2) Ein Fahrschulleiter ist anzustellen, wenn 

a) der Fahrschulbesitzer durch eine längerdauernde 

Krankheit 'd~rangehindert' i~t, d~n Betrieh seiner. 

Fahrschule selbst zu führen, oder wenn ihm dies 

vom Landeshauptmann untersagt wurde (§ 115 Abs. 3) 

oder 

b) eine Fahrschule nach dem Tod ihres Besitzers vom 

hinterbliebenen Ehegatten oder von Nachkommen ersten 

Grades weitergeführt wird (§ 108 Abs. 3), die die 

Voraussetzungen des §109 Abs. 1 nicht erfüllen. 

{3} Als Fahr~chulleiter (Abs. 1) darf nur eine Person an

gestellt werden ,bei der die im § 109 Abs. 1 lit.a bis mangeführten 

Voraussetzungen gegeben sind oder die bereits berechtigt 

ist, eine Fahrschule zu leiten. 

(4) Die Anstellung zum Fahrschulleiter bedarf der Bewilli

gung des Landeshauptmannes; diese ist zu erteilen, wenn die 

in den Abs. 1 bis 3 angeführten Voraussetzungen hiefür ge

geben sind. Die Bew~lligung ist zu entziehen, wenn diese 

Voraussetzungen nicht mehr vorliegen.-
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18 •. Im § 114 Abs. 2 lautet der -zweite Satz: 

I 
"Der Besitzer eines FahrlehrerausWeises hat dieSen 
unverzÜglich dem Landeshauptmann abzuliefern; 
wenn ,er nicht mehr in der betreffenden Fahrschule 
tätig ist, wenn er die Berechtigung zum ErteÜen 
von praktischem Unterricht verlien oder wenn der 
Fahrsthulbetrieb eingestellt wird.ce 

19. Im § 114 Abs. 5-iautet-die lit.cl: 

"d)von ~em in-Aussicht genommenen Ort aus keine bes ehende 

- Fahrschule- lei<:'"ht~ erreicht w-erden kann." . _ 

20. Im § 114 lautet der Abs. 6: 

"(6) Vor der Erteilung der Bewilligung zur Abhaltun eines 

Fahrschulkurses außerhalb des Standortes der Fa.hrsc ule hat 

der Landeshauptmann der zuständigen gesetzlichen In eressen

vertretung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben." 

21. § 115 lautet: 

"Entziehung der Fahrschulbewilligung und Verbot d s 

Fahrschulbetriebes 

§ 115. (1) Die Fahrschulbewilligung (§ 108 Abs. 3) st zu 

entziehen, wenn der Fahrschulbetrieb mehr als ein J hr 

nach der Erteilung der Fahrschulbewilligung nicht b gonnen 

oder mehr als sechs Monate ununterbrochen geruht ha • 
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(2) Die Fahrschulbewilligung kann ganz oder nur hinsicht

lich bestimmter Gruppen entzogen werden, wenn ihr Besitzer 

die im § 109 angeführten persönlichen Voraussetzungen für 

die Erteilung der Fahrschulb~willigung nicht mehr erfüllt; 

die Entziehung seiner Lenkerberechtigung wegen eines kör

perlichen Gebrechens ist jedoch nicht allein als Grund für 

die Entziehung der Fahrschulbewilligurig ausreichend, oder 

die im § 110 Abs. 1 lit.a angeführten sachlichen Voraus

setzungen nicht mehr gegeben sind. 

(3) Der Landeshauptmann kann dem Fahrschulbesitzer in den 

im Abs. 2 angeführten Fällen auch nur untersagen, den Fahr

schulbetrieb während einer bestimmten Zeit selbst zu führen, 

wenn zu erwarten ist, daß die fehlenden Voraussetzungen 

innerhalb einer absehbaren Zeit wieder gegeben sein werden. 

(4) Nach der Entziehung einer Fahrschulbewilligung können 

bereits begonnene Kurse bis zu ihrem ordnungsgem.ßen Ab

schluß weitergeführt werden, wenn hiefür ein geeigneter 

Leiter angestellt und die Anstellung bewilligt wurde." 

22. Im § 116 lautet der Abs. 6: 

"( 6) Der Landeshauptmann hat auf Antrag- Personen, bei denen 

die im §-109 Abs. 1 lit.b, e und g oder: die im Abs. 1 an

geführten Vorausßetzungen vorl_iegen oder --bei cfenen nur §ie 

im § 109 Abs. 1 lit.b und g angeführten Voraussetzungen vor

liegen und denen eine Befreiung gemäß Abs. 2 oder gemäß 

§ 109 Abs. 2 erteilt wurde, die Berechtigung zu erteilen, 

~n einer bestimmten Fahrschule als Probefahrschullehrer 
theoretischen und praktischen Unterricht zu erteilen, wenn 

sich diese Personen auf die Lehrbefähigungsprüfung (§ 118) 

vorbereiten. Die Berechtigung ist entsprechend zu befristen 

und darf nur in besonderen Ausnahmafällen verlängert wer-

den." 
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23. Im § 116 laute~ ~er Abs. 7: 

"(7) Durch Verordnung können nach den Erfordernisse der 

Verkehrssicherheit, dem jeweiligen Stand der Wissen chaft 

und Technik entsprechend, die näheren Bestimmungen 
und Weiterbildung 

die Ausbildung/von Fahrscfiullehrern festgesetzt wer 

Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und V 

ber 

en. 

rkehr 

kann auch eine zentrale Ausbildungsstätte zur Verei heit-
und zur We terbildung 

lichung der theoretischen und praktischen Ausbildun /ein-

richten. In diesem Fall kann der Besuch dieser Ausb ld

dungsstätte für Bewerber um eine Fahrschullehrerber chti

gung ganz oder teilweise für verbindlich erklärt we den." 

24. Im § 117 lautet der Abs. 2: 

"(2) § 116 Abs. 7 gilt sinngemäß." 

2 '- 3E) § 
Jo Im 122 Abs. 1 tritt an die Stelle des zweiten Sat es fol-

3E) 

gender Text: 

"Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn der ewerber 

a) das erforderliche Mindestalter erreicht hat oder in 

spätestens zwei Monaten erreichen wird, 

b) verkehrszuverlässig (§ 66) ist, 

c) zum Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe, für d e die 

Bewilligung angestrebt wird, geistig und körperl ch ge

eignet (§ 69) ist und 

. d) ein Mindestmaß an Ausbildung im Rahmen des Betri bes e~ner 

Fahrschule nachweist. 

Durch Verordnung ist das in lit.d angeführte Mindes maß an 

Ausbildung hinsichtlich des zeitlichen Ausmaßes und des 

Inhaltes festzusetzen." 

gleichlautend mit dem Entwurf einer 11. KFG-Novelle; zur Be-
gutachtung versendet mit Schreiben vom 25.3.1987, Zl. 430. 
012/3-IV/3-87. 
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Artikel II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. März 1988 in Kraft. 

(2) Verordnungen aufgrund dieses Bundesgesetzes können von 

dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden; 

sie treten frühestens mit 1. März 1988 in Kraft. 

Artikel III 

Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes bestimmt sich nach 

§ 136 KFG 1967. 

.. 
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• 
KDV-Novellebetreffend das Fahrschulwesen 

Entwurf 

Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtsch ft 

und Verkehr vom .••. ~ .... 1987, mit der die Kraftfahrgese 

Durchführungsverordnung 1967 geändert wird (~ •• Novelle z r 

KDV 1967) 

Auf Grund des Kraftfahrgesetzes 1967, BGBl.Nr. 267, wird er

ordnet: 

Artikel I 

Die Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967, BGBl.Nr. 399, 

zuletzt geändert mit der Verordnung BGBl.Nr .... ~.; .. , wir wie 

folgt geändert: 

1. Nach dem § 64 wird eingefügt: 

"Ausstattung einer Fahrschule 

§ 64 a. (1) 
Fahrschul 

Der theoretische fl'nterricht darf, sofern 

in Demonstrationen am Fahrzeug besteht, nur in geschlossen n 

Räumen erteilt werden. Hiefür müssen im Sinne des § 

lit. a KFG 1967 mindestens ein Vortragssaal und ein er 

2 

Unterrichtsraum für die Abhaltung von Unterricht für klein 

Gruppen vorhanden sein. Vortragssaal und Unterrichtsräume üssen 

nach Größe, Beschaffenheit und Einrichtung einen sachgerec ten 

Unterrichtsbetrieb zulassen. Auf die örtlich geltenden Sch lbau

ordnungen ist sinngemäß Bedacht zu nehmen. 

(2) Für die Durchführung von Fahrübungen, wie Rückwärtsfa ren, 

Umkehren, Einfahren in Parklücken, muß ein geeigneter Übun s

platz im Ausmaß von mindestens 1000 m2 verfügbar sein. 
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(3) Für den theoretischen Unterricht müssen mindestens !ol-

gende Lehrmittel ständig zur Verfügung stehen: 

~.. für den Unterricht im Sinne des § 70. Abs. 2 lit. a 

KFG 1967: 

1.1 eine Schreibtafel oder eine Magnettafel, die als Schreib

tafel benützt werden kann, 

1.2 Anschauungsmaterial über Verkehrsvorschriften, wie Be

griffsbestimmungen, Verkehrszeichen, Fahrregeln, Unfall

kunde, sowi& zur statischen und dynamischen Darstellung 

von Verkehrs vorgängen und Verkehrsabläufen, 

1.3 ein Modell einer Verkehrsampel; 

2. für den Unterricht im- Sinne des § 70 Abs. 2 lit. b 

KFG 1967: 

2.1 Lehrmodelle und Anschauungsmaterial der wichtigsten 

Fahrzeugbauteile, je nach der Gruppe der Lenkerberech

tigung: 

2. 1 . 1 Gruppe A: über den Aufbau eines Kraftrades und über die 

Funktion von Zwei- und Viertaktmotoren, ferner 

ein Reifenschnittmodell sowie ein Muster der 

geeigneten Bekleidung. 

2.1.2 Gruppe B: ein dem Stand der Technik entsprechendes Lehr-

fahrgestell eines Kraftwagens, an dem Beschaf

fenheit und Funktion von einer hydraulischen 

Zweikreisbremsanlage mit Unterdruckbremsver

stärker (Scheiben- und Trommelbremse), der 

Fahrzeugbeleuchtung, der elektrischen Anlage 

(Batterie, Keilriemen, Lichtmaschine), der 

Lenkung, der Stoßdämpfer, der Kraftübertragung, 

eines Benzin- und eines Dieselmotors, sowie 

eines Katalysators demonstriert werden können. 

.. -

• 

65/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 17 von 63

www.parlament.gv.at



- 3 -

Für einzelne dieser Fahrzeugteile können 

auch gesonderte Modelle vorhanden sein; 

ferner muß ein Reifenschnittmodell vorhan 

den sein. 

2.1 .3 Grupp.e C, D und E: dem Stand der Technik entsprech n

des Anschauungsmaterial über den Aufbau e nes 

Lastkraftwagens, eines Sattelzugfahrzeuge , 

eines Anhängers und eines Sattelanhängers 

eines Omnibusses, mit dem die Beschaffenh it 

und Funktion aller für die Verkehrs- und e

triebssicherheit wesentlichen Teile. demo -

striert werden können, insbesondere eines 

Dieselmotors, einer Einspritzpumpe, einer 

Anhängevorrichtung, einer Sattelkupplung, 

einer Zweil~~tungs-Zweikreis-Druckluftbrems

anlage, eines Turboladers und der Ladeluft

kühlung. Ferner muß ein Reifenschnittmodell 

vorhanden sein. 

2.1.4 Gruppe F: dem Stand der Technik entsprechendes u-
ungsmaterial über einen Dieselmotor, eine in

spritzpumpe, eine Anhängevorrichtung 

Zweileitungs-Zweikreis-Druckluftbremsanlag . 

2.2 Kraftfahrzeugzubehör, wie Schneeketten, Wagenheber u d 

2.3 Anschauungsmaterial für den Unterricht über das rich ige 

Verhalten bei den im Straßenverkehr zu erwartenden 

sonderen Umständen und Gefahren, insbesondere über 

Anhalteweg, das Fahren auf Sicht, halbe Sicht ah-

rensicht, den Überholweg, die Partnerkunde CBlicktrai ing), 

die Tages-, Straßen- und Wetterkunde, die Gefahren u d 

Auswirkungen einer Beeinträchtigung durch Alkohol un 

Suchtgift, die Fahrphysik und physikalische Gesetzmä ig

keiten und das richtige Bremsen. 
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Als Anschuungsmaterial können wahlweise Wandtafeln, Folien zur 

Tageslichtprojektion, Diapositive oder Filme, insbesondere Vi

deofilme benützt werden. 

(4) Für Fahrschulkurse aUßerhalb des Standortes der Fahr

schule gilt Abs. 1 zweiter und dritter Satz mit der Maßgabe, 

daß nur ein geeigneter Raum zur Verfügung stehen muß; Abs. 1 

vierter Satz ist nicht anzuwenden. 

Lehrplan für die theoretische und die 
praktische Ausbildung durch eine Fahrschule 

§ 64 b.(1) Dem Fahrschüler sind durch den theoretischen Un

terricht und die praktische Ausbildung in der Fahrschule jene 

Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, die es ihm ermög

lichen, sich mit einem Kraftfahrzeug im Straßenverkehr vor

schriftsgemäß, sicher und umw~ltbewußt zu verhalten und die 

ihn in die Lage versetzen, die angestrebte Lenkerberechtigung 

zu erwerben. 

(2) Der theoretische Unterricht für alle Gruppen von 

Lenkerberechtigungen hat nach dem in der Anlage10a emhaltenen 

Lehrplan - ; 

im Ausmaß der dort jeweils angegebenen Mindestunter

richtszeiten zu erfolgen. Er hat durch Lehrvorträge zu erfol

gen. Die Vorträge sind durch Vorführungen und Übungen, insbe

sondere auch an Hand geeigneten Anschauungsmaterials und geeig

neter Modelle zu ergänzen. 

(3) Eine Unterrichtseinheit für den theoretischen 

Unterricht umfaßt 50 Minuten Unterricht. Zwischen den Unter

richtseinhei ten ist eine Pause von zehn Miluten zu haI ten. Un

terrichtseinheiten können, insbesondere aus pädagogischen Grün

den, ohne Auswirkung auf die Gesamtanzahl auch geteilt oder 

verkürzt werden. Höchstens zwei Unterrichtseinhei ten können zu 

einer Einheit zusammengefaßt werden, wobei zwischen solchen 

Unterrichtseinheiten dann eine Pause von 20 Minuten e1nzuhal

ten ist. Der Lehrstoff gemäß Abs. 2 ist auf mindestens 50 Un-
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~. ; 
, . ' , ~ .; 

terrichtseinheitenoaufzuteile!l_ Diese sind' möglichst gleicl;lmäßig auf 
. . 

mindestens vier: WoChen zu· verteilen_ 

1 • 

(4) Die praktische Ausbildung hat zu erfolgen: 

die Gruppe A auf einem 
fürTMotorrad . 'nach dem in der Anlage 1(1:> enthal tenen Au _ 

bildungsplan, 

2 • für di-€ Gruppe B nach dem in der Anlage, 1 Oe enthal tenen 

Ausbildungsplan. 

Lenken eines Kraftfahrzeug s 
Die praktische Ausbildung hat durch / unter Aufsicht e nes 

en-Besitzers eines Fahrlehrerausweises zu erfolgen. Sie hat 

falls Fahrten auf der Autobahn, Nachtfahrten und Fahrten im 

Ortsgebiet mit starkem Verkehr (städtisches Gebiet) zu umfa _ 
sen. 

(5) Eine Unterrichtseinheit für die praktische Ausb'l

dung darf nicht länger als 50 Minuten dauern. Zwischen den n

terrichtseinheiten ist eine Pause ~.~ Minuten zu halten. Un

terrichtseinheiten können, insbesondere aus pädagogischen G ün

den, ohne Auswirkung auf die Gesamtanzahl auch geteilt oder 

verkürzt werden. Höchs~~ Unterrichtseinheiten können zu 

einer Einheit zusam~engefaßt werden, wobei zwischen solchen 

Unterrichtseinheiten dann e.±ne Pause von 20 Minuten ~tEn 

Der Lehrstoff gemäß Abs. 4 Z. 1 ist auf mindestens~ Unter 

richtseinheiten, der Lehrstoff gemäß Abs. 4 Z. 2 ist auf mi _ 

destens 20 Unterrichtseinheiten aufzuteilen. Pro Tag dürfen 

SCh~yne~c~~~~ Utterrichtseinhei ten 

mittelt werden. Mit der praktischen Ausbildung für die Grup 

darf erst nach Abschluß der Ausbildung für die Gruppe B begon
nen werden. 
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(6) nie inden Abs. 3 und 5 angegebene Mindestanzahl 

der Unterrichtsein~eiten kann unterschritten werden, webn der 

Fahrschüler auf Grund. eineF bereits abgel"egten Lenkerpr~f:?ing 

entsprechende Vorkenritnisse glaubhaft macht .. Ob und in welchem 

Ausmaß 

solche Vorkenntnisse vorliegen, hat der Fahrschulbesitzer 

(Fahrschulleiter) vor Beginn der Ausbildung festzustellen. 

(7) n~i Ausbild~ri~~gang eins~hließlieh ejner ~tw~i~~n 
~ Berücksichtigung von Vor-

kenntnissen samt Begründung ist für jeden Fahrschüler in be

sonderen Aufzeichnungen festzuhalten; diese Aufzeichnungen sind 

ein Jahr l~ fi~~~~J~~nd der Behörde auf Verlangen zur 

Einsichtnahme vorzulegen. 

. auen 
(8) Bei einer Übertretung der Abs. 1 bis 7 1st/e1n Ver-

fahren zur Prüfung der Vertrauenswürdigkei t gemäß § 109 Abs. 1 

lit. b KFG 1967 einzuleiten. 

Ausbildung von Fahrschullehrern 

§ 64 c. (1) Zweck der Ausbildung ist es, dem Fahrschullehrer 

die Kenntnisse zu vermitteln, die für ihn zum Ausbilden von Be

werbern um eine Lenkerberechtigung notwendig sind. 

(2) nie Ausbildung von Fahrschullehrern darf nur durch 

Ausbildungsstätten erfolgen, die hiezu vom Landeshauptmann er

mächtigt worden sind. Vor der Entscheidung sind die zuständigen 

gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeit

nehmer zu hören. 
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auf Antrag . 
(3) Die Ermächtigung gemäß Abs. 2 ist/zu erteilen, enn 

der Bewerber über 

1 . geeignetes Fachpersonal, 
2 • geeignete Räumlichkeiten im Sinne des § 64 a Abs. 1 , 
3. Lehrmittel im Sinne des § -64 a Abs. 2 und 
4. Schulfahrzeuge im Sinne des § 63 a und des § 63 b Abs. 

verfügt. 

(4) Die Ausbildung hat unter der Aufsicht und Vera t

wortung eines Ausbildungsleiters zu erfolgen. Zum Ausbildun s

leiter darf nur bestellt werden wer 

1. eine Fahrschullehrerberechtigung der angestrebten Grupp n 
besitzt, 

2 . die Voraussetzungen 
erfüllt und 

eines 
Abs.3 . 

Fahrschulleiters (§ 1137KFG 196 ) 

3. über besondere pädagogische Kenntnisse in der Erwachsen n

bildung verfügt. 

(5) Für Fachvorträge müssen folgende Lehrkräfte zu 

Verfügung stehen: 

1. je ein Vertreter der kollektivvertragsfähigen Berufsver 

einigungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 

2. eine rechts kundige Person, 

3. eine Person, welche die im § 28 aAbs. 1 Z. 1 lit. a oder 

.b angeführten Voraussetzungen erfüllt, 
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4. ein Absolvent der Fachrichtung Psychologie einer Universi

tät mit verkehrspsychologischen Kenntnissen und Erfahrun

gen, die an einer verkehrspsychologischen Untersuchungs

stelle erworben wurden, und 

5. ein Besitzer einer Fahrschullehrerberechtigung, der während 
der der. Einhrinauna des. Antraaes .oemäß Abs. 3 l.UlIJli ttelbar voratnoehenden 
filitt-. ~nr~ nauptDerU~I~crr ~n e~ner Fanrscnule un:~rrich-

tet hat. 

Die in Z. 1 bis 5 genannten Personen müssen im Besitz einer 

Lenkerberechtigung fÜr" die Gruppe B sein. 'Wen·n eine Lehrkraft . 

mehrere der in Z. 1 bis 5 angeführten Anforderungen erfüllt, 
kann sie für die betreffenden Fachvorträge allein zur Verfügung stehen. 

(6) Die Ermächtigung ist jeweils auf die Dauer von 

längstens DXrr.Jßhren zu erteilen. Sie ist zu verlängern, wenn 

n0ch 
_ die Voraussetzungen für ihre 

Erteilung/vorliegen. Sie ist zu widerrufen, wennnri.n:i::st:Ens,e:i.reder"\braus-

set zungen für die Erteilung vor dem Ablauf der Frist wegge-

fallen sind. 

(7) Die Ausbildung darf nur durch das Fachpersonal er

folgen. Sie hat aus einem theoretischen und einem praktischen 

Teil zu bestehen und nach Maßgabe der Lehrinhalte und Stunden

anzahl mindestens 360 Unterrichtseinheiten, davon mindestens 60 

Unterrichtseinheiten praktische Ausbildung, zu dauern. Eine Un

terrichtseinheit umfaßt 50 Minuten Unterricht. Zwischen den Un

terrichtseinheiten ist eine Pause von~ Minuten zu halten. Un

terrichtseinheiten können, insbesondere aus pädagogischen Grün

den, ohne Auswirkung auf die Gesamtanzahl auch geteilt oder 

verkürzt werden. Höchstens ~Urterrichtseinheiten können zu 

einer Einheit zusammengefaßt werden, wobei zwischen solchen 

Unterrichtseinheiten dann eine Pause von 20 Minuten ~Un~. 

Das Erreichen der einzelnen Lehrziele ist durch ausbildungsbe

gleitende Lernkontrollen festzustellen. 
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,(8) Wenn eine zentrale Ausbildungsstätte zur V 

einheitlichung der theoretischen und praktischen Ausbildun 

eingerichtet ist, hat der Abschluß der Ausbildung im Ausma 

von mindestens 40 Unterrichtseinheiten an dieser Ausbildun 

stätte zu erfolgen. 

(9) Die theoretische Ausbildung hat durch Lehrver n

staltungen zu erfolgen. Die Vorträge sind durch Vorführunge 

und Übungen, insbesondere auch an Hand geeigneten .Anschauungs aterials 

und geeigneter fI.t:rl=lle " ZU" erg än zen. 

(10) Die praktische Ausbildung hat durch Lenken eines Kraftfahr~euges 
umErAufsicht eines Besitzers einer Fahrlehrerberechtigung, durc 

Mitfahren bei Schulfahrten und durch probeweises Erteilen v n 

praktischem Unterricht unter Aufsicht eines B.esi tzers .ejQer -ahr

lehrerberechtigung zu erfolgen. 

(11) Die Ausbildung zum Fahrschullehrer hat entspr _ 

chend der angestrebten Gruppe nach dem Lehrplan gemäß e 10 d 

im Ausmaß der dort angeführten Stundenanzahl zu erfolgen. 

(12) Über die regelmäßige Teilnahme an der Ausbild ngzum 

Fahrschullehrer ist eine Bestätigung auszustellen. Die 

fähigungsprüfung (§ 118 KFG 1967) darf nur abgenommen 

wenn diese Bestätigung vorgelegt wird. 

Ausbildung von Fahrlehrern 

§ 64 d. § 64 c über die Ausbildung von Fahrschullehrern i t 

auf die Ausbildung von Fahrlehrern sinngemäß anzuwenden, au _ 

genommen die Abschnitte 13 und 14 (Pädagogik 11 und Unter
richtsübungen ) gemäß Anlage 10 d_ 
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2. Dem § 65 wird angefügt: 

"(5) Der Prüfungsstoff hat die im Lehrplan gemäß Anlage 10 d ange

führten Gebiete zu umfassen." 

3. Nach dem § 65 wird eingefügt: 

"Lenkerausbildung in Lehranstalten 

und bei öffentlichen Dienststellen 

§ 65 a. . Für die Lenkerausbildung gemäß §§ 119 und 120 KFG 1967 

gilt § 64 b sinngemäß. 

Übungsfahrten 

§ 65 b. (1) Das im § 122 Abs. 1 lit. d KFG 1967 angeführte Min

destmaß an Ausbildung hat 14 Unterrichtseinhei ten fÜrdie th:oreti.s::te 

url ran lhterridltse:irte:ta1 fÜr qie ~ An:bj]dJ"g zu unfassen; § 64 b Ab3. 3 gilt 
~. 

tha:ret:.is:te 
(2) Die im Abs. 1 angeführte/Ausbildung hat zu umfassen die 

Lehrinhalte gemäß Anlage 10 a 

1. Kapitel I Abschnitte 3, 6, 7, 11, 12 und 20, 

2. Kapitel 11 Abschnitte 2 und 3. 

(3) Die im Abs. 1 angeführte praktische Ausbildung hat die Lehr

inhalte gemäß Anlage 10 b Z. 1 bis 3 zu umfassen. 

Lehrfahrten 

§ 65 c. (1) Die im § 122 a Abs. 2 KFG 1967 angeführte Bewilli-

gung darf nur Personen erteilt werden, die 

a) das 28. Lebensjahr vollendet haben, 

b) nachweisen, daß sie über Grundkenntnisse aus den Abschnitten 

3, 6 und So·der Anlage 10 d verfügen und in den Verhaltungs

weisen gegenüber dem Lehrling im Sinne des § 29 a Abs. 2 lit. d 

Berufsausbildungsgesetz in der Fassung BGBl.Nr. 232/1978 erfolg

reich unterwiesen wurden, 

c) seit mindestens drei Jahren eine Lenkerberechtigung für die 
Gruppen C und E bzw. D besitzen, 
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d) glaubhaft machen, daß sie während der der Einbringung es 

Antrages um diese Bewilligung unmittelbar vorangehende 

drei Jahre Kraftfahrzeuge der Gruppen C und E bzw. Das 
Berufskraftfahrer gelenkt haben und 

e) in der in lit. d angeführten Zeit nicht wegen schwerer 

Verstöße gegen kraftfahrrechtliche oder straßenpolizei 

.liche Vorschriften bestraft worden sind. 

(2) Die für Lehrfahrten verwendeten Kraftwagen müssen aufw isen 

a) ein mehrstufiges Gruppengetriebe, 

b) eine Breite von 2,5 mund 

c) ausgenommen Sattelzugfahrzeuge, eine Länge von mindeste s 8 m. 

Für Lehrfahrten verwendete Sattelkraftfahrzeuge müssen Länge 

von mindestens 14 m, Kraftwagenzüge von mindestens 16 m auf eisen. 

(3) Für Lehrfahrten sind zu verwenden 

1. im Rahmen der praktischen Grundausbildung gemäß § 122 a bs.4 

KFG 1967 

a) Kraftwagen, ausgenommen Sattelzugfahrzeuge, mit einem 

zulässigen Gesamtgewicht von mindestens 13.500 kg, 

b) Kraftwagen mit Anhängern, wenn die Summe der höchsten z lässi

gen Gesamtgewichte, bei Sattelkraftfahrzeugen abzüglich 

größeren der höchsten zulässigen Sattellasten beider Fa rzeuge, 

wenn diese gleich sind, einer dieser Sattellasten minde tens 

25.000 kg beträgt; 

2. während der weiteren praktischen Ausbildung überwiegend 

a) Kraftwagen, ausgenommen Sattelzugfahrzeuge, mit einem höchsten 

zulässigen Gesamtgewicht von mindestens 16.000 kg, 

b) Kraftwagen mit Anhängern, wenn die Summe der höchsten ässi-

gen Gesamtgewichte, bei Sattelkraftfahrz~ugen abzüglich er 

größeren der höchsten zulässigen Sattellasten beider Fah zeuge, 

wenn diese gleich sind, einer dieser Sattellasten mindes ens 

32.000 kg beträgt. 
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"Anlage 1 0 a, 
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zu § 64b Abs.: 2 
- - .. -, 

...... -'#. 

4. Nach der Anlage 10 .wird eingefügt: 

Basis~Lehiplan'für die Fahrschüler~usbildung 

all er Gruppen 
- ; 

I. Kapi tel: W":'ssens- und EinWsichtsschul ung . ~_._. 

Abschnitt Unterrichtsein- Le:brinhalt 
" heiten 

, ·l in; Mi nnT",n) 

, t:..i.it,Iii J. • •• ,. n A,~ 

1 45 - Gu,et.z.l.-i..ch.e. G~ 
- In.h.aLt. d.e4 Lehrplan"es.: 
- lJ.edeui.wu; .e..i..n.-eJL i..e..6.t:.an.c/.e.n.. L.e.n.keA.-

fVLiiI.wu; . 
- No.f:.wtznd.i...g.ke.it:. cl.eA. Au.6Li.Ldun.g. 
- OJUjCUliAaLi..on. cl.eA. Au6Lii.dun.g. 

V~JUJ.U.m 

2 135 _ Gdt.u.n..t;A~~ st\O 19&) tt'rl deS KFG 1967 

- G4.LLf2IUUl- v.on. V ~lvuz:.ei.c.hen. 
, - Z~ v.on. lJ~wu;en. 

- Lin.A..ic.h.tun.'}€-Il. n.J.e.n., iiLeA. und o.uf. 
cl.eA. r a.Jud..ahn. 

_ lJ~ O~ Liei:.. un.d F .ILe.ilarib~ 

-~ l..i.n..l.a.r:;,tA.aß.e. 

- Zw.e..c.k cl.eA. Aui:.olahn. 

- cl.eA. Au.i.0.6tA.aß.e. 
- deA. V ~CJ-6i:A.aß.e. 
- van.. 5c.~iA.aßVl. 
- deb. 1Jahn..6tA.aß.e. 
- cl.eA. r ußijän.~zon..e. 
- cLe.6 5 c.hu.t. Z"l€ C}.eA 

- 13.e.~ LiA.en..la.hn.lvL.e.UZI.UUJ und 
S .i..CJuvz.un.CJ-6~ deA.-6di..en. 

POA.i.n..eA.k.un.d.e. _. 
3 100 - POA.i.n..eA. .im V./VLk..e.hA. 

- lJalvt.n.e.hml..O.ILe 5.ü;n-aLe von. Pcut..J:n..vz.n. 

- IUn.JAJu.o.en.de 5.Ll)fl.aLe auf- Pcut..i:n..eA. 
- lJ.e.VOll ZllC} t.e 5 i:.AAß.e.n.l.en.ü.i:.z.eA. 
- V ./VLtAa.u.en..69-"-~at:.z. 
- l..i.n.J:.,e.iLun.9- deA. r ahA.z..e.lU).e. 

lJ~un.~ .im V uk..e.hA..6JLO.Um 
4 200 - v.~ a.l.:ten. . le..i.. BOdeJü1l~un.~ 

: K.en.n.il..ic.1uiw.c.hun.r;; ti..e..6 S iAciß .en.v.e.J..a" PD -
- Li.c.hJ:/.~ aut deA. J aM...t..ahn. -r 

-

\ 
.1 

I 

F alvz.La.luvuuui., 1 alvit.alUvn.i..tfe, .. 
- P~L-, /t/ a.ch/-oLc;.e. - un.d QLUVl..u.cA..k.e.1vr. 

- Rec.huj.alv"LOA.dn.un.r;;, '. . 
- NelIen..e..in.an.c/..eA...f.alvt..e.n. 
- /J.e.c.h.o.e.L de...o 1 alvz..6bu!..i.J-en..6 
- Vorbeifahren 

- L.in.k..o zuJ-alvz..e.n. 
- Umk..e.1vz.en., wu:L Rii.c.k.wäA.Uj.alvuuz. 

- L.in.cvui.n..e.n. un.d l.in.Li..~ 
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Abschnitt 

. --- ) 

6 

7 

Unterrichtsein
heiten 

{in Mi nuten} 

42.a.~ 

45 

50 

,.., 13 -

I ~ 

Lehrinhalt 

- Lin.- un.d Au.6.f.ahAAUl. 
- /l.i.n.~an.de.4alvt..eI" 

-~ Ü!eAho.ten. . 
-- _ - A~IAJ.e".ich..lul 

- Iln..haLten., flaLi:.en., 'PnA .on 

V.cvv6" lud .I J:.en. .in. ~OIl.d, A D n 
VpAh.ofvt.6~ 

- In. V~U49- m..U deJ~ u~
.g-eh.e.n.tU.n. }{api.f.eLn. - F. . nA I. D ; tt.ß.;J 
iU.A. VQJL,6~ 

- Im. -D4i..6c;eI..ieZ 
- V 0/IA.tJn.t;6.f:A.aß.e. 
- ~iA..a1J.e. . 
-,V~ 
- /Vu!...i..6U.eAke.1vt.. 
- Atdo.l.ahn. und. A~i:A.aJ.?~ 
- Sc.h..i...e.n..e.ntA.o.ß.e. 

- flaL~Le.lLen.i.eA...e.ic.h 
- lJ.e.I..aluuut. VOll. Sc. . D n... 'n. 
- ili...eA.hoL.en.. deA. 5 iA.a.ß n Ln. 

- /JohnAtAaß.e.n. 
. - T ußC;än.')AV'-z.on..e.n. 

- V.eAk,elvr..ol-lä..c..h.en., dLe. ~.l.n.fP!-
.6c.1vtän.ki:. hn.üb:.t..aA. .6.in.a 

- 13~t.wuJ c:U!A AA.m.- wuJ. L.Lc.ht:..-
z.e..ic.h.en. 

- Vwvwn.~l un.d ~ An.we.nd.rg. 
- dLe. ~lLe. .. IVLeu.zun.C; 
- An.n.ä.luvut - un.d U ~~~ VOll. 

K/U!..uzu.n.'i}R-n. _ 
- An.n.äluvtrt un.d. 11il..eA..6~i:zen. VOll. 

l.i.o.e.n.lahn.lvz...eu.zun.c;-en. mit V.eA
.oc..~ 5.i.c.1uvt.un.CJ.6nAli .on 

- AL6Lel.Len. von. T a1tA.z..ew.r n. au.!
T lä.c.lt.e.n. cLe.6 ä.f!.I.-en. U.i..c.h..en. V.eA.-
ke.1vr..o -

- fla.fLe- un.d POA..kUAVtt..oLe 
- KUA..zt .. wA.k.zon...e. 
- AL6.i.c1uvtn. ~n.fJR-llLe.l~ 

T afvz..z.e.UJ}.e. 
- A u-6n.aIU1l.€.l..e..oLi.m.m.un..g e n l.e. u~zl..Lgt e 

S,(.; ... oJ3.e.n.I1/Ulüt.z:..eA.. 

/tnhaLtews- _ 

- ~1..6z.e..U:-
-' ~~~ und 13~krwn.c; 
- 11/U!.1iL6W-eC; iuui 13.vLe..C.hn.un.g.. 
- An.ha.f:Lew.e.l) 

T alvL.en. auf- GYah/U!.n..o.icJd: .. 

- G.e.tah~.oLeL~~n 
- 5 .Lch~.iLen.U.e./(A_i..rU}AVtun.9 
- H.i.1'..f.en. ZUA. ln.~ un.g.o.o.c..häi..zun.C; 

(5~fulfld~m.etJlCJcLe) . h f 
- T a.M.en auj..G.ej..ahA.,en..o.{.c ... 

-----------------------------'----------
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Abschnitt 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Unterrichtsein
heiten . 

{i nIDmlf"pn) 

31>0 

- 14 -

Lehrinhalt 

r .ecltn..i.dc.h.e. Bal.d.e.i..Le U~ 

I!!!:!!1Ya.lvt.uw;en. _: 

... SEaIJd;;m-rJ'ßA ... 

- Zw.e.c.k. deA. StA.ßd~ 
- AuAWi.A.kWl~ .6c.hadhaJi.eA 
StA.ßd~ 

- L.ei.en..6da.UIVt 
-Ü~Wlg 

L.en.kWl9= 

-: Aul-,t..au 
- ?.en.k4 ilVt-Wl.c;en-
- U.!eArvr-ü/-Wlg d.e.6 r aI-'jClrl.9.e.6 
- t i.o. t.:LeA..n 
- Z.i.eh.en. 
- Kan.iA.~hk.iJ:,en 

L.le.kiA..i..k 

- lla.up.t.u.i..Le deA. ~k~ 
An.L~ 

- Autga.t..e d.eA. Ba..t~ 
- deA. L .i..c./d:.nta.6c.h.iJLe 
- deA. Ziin.da.n.La..r;..e 
- B.eLeuc.hJ:..un.~.i.nA...i c.h.tun.f}.en. 
- 5 .i!;na..e-u. Kon.iA.oLle.i..n.Jt..i..c.hf. 

Wl'J.en. . 
- V OAA.:i..c.hf.un.lJ€-Il z.um Freihalten· 

de.6 G.e.6.i.c.hu./~.fde.6 . 
- KomJ-OA..t- Wld S~v.ic.ee.i.n

Jt..Lc. h.tun. yen. 
- . AuJ!-C;at..e deA. S .i~urz.yen. 

-
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-

-
- 15 - -' 

" 

Abschnitt Unterrichtsein- Lehrinhalt heiten 
- (in M;nl1'f-pn) 

: 

f'I~-Kü.hLun.g. - ScJ.m;~ I.,,. n 
r- .". 

8.5 I 

- ~t~fU!-.ic':: fJt~ 
" 'j L>ß -

vn"'-lOn 1", 

I -;:14 aii:rt..e';.n/ .. i.u1JlJMiß~ .de..6 .. 
~~ 
-V~~~aJ. [.6. 

~~. : 

- L~i;"!UJ und fI~" k,.._ "" .. :l-
i - Do.p.peLtun./d...i..on. cU.6. Ga.<. r4~ - f'I~t.ta:Le-6 T an.1u 

- ~,von V~UJ1.5 j.6nwtore 
- - f'I~hLun.'J 

~), I - f'lai:..0A...6.c.hm.ieA.un.'J (S!f6U 
- fYI~~ Kan.:fArt..h 'L>; _ . --

4-icJd.UJU)~ 
- P.fLe'J'Z- und 1Jwd.W1.'J 
- S t.Mun.t:,;en- ~ t1ai:.0A..6 ! 

, ... -._". -.......... _ ~ •• _ _ .r .••.•••..... . - . - .- , - I 

1Vw/-:lii.t.eAiAagun.2 

8.6 - 1laup.i:Le.i& cUvt. KJUfI.:lii. ~ "A- i 
~un..c; 

" 
- Auf-.c;a.Le. cUvt. K~'J 

i 
- SiÄA.un.~ deA. J(~fJ 

I - Auf.c;;o.-!e cl..e.-6 S.c.haL4;e:l-~ ;DRD.A. 
I - - - IJed.i..ertun.t~ ",,1 ".,.,,,-

t...i.Ac.h.eA. J, nß :l-nD :fA J" D R~ 

- VQ4- un.d Na.c.hh.i1e rln_ .nmnI~-

-6c.h.eA. Sc.lt~iA..i..~ 
- Auf.'Ja.!en. ~ lJ.i./-j.eA.en..J. 
- An~OA.Len. 

't-i~ 

-

lJ~.€Jt 

8.7 - fYI&;Li , I " Len. " r ahA - .cru<..e.L .e.ut Z-eUlJ 
a.t.~.en. wui. S",.h..e.. un.lJ I 

gg:n ALz.o.l.len. 
- G.e-6.ei:.zL-iche lk-6Li.mm~ j,e.n. 

h.iJz.-6.i.c.ht.Lic.h. B~an. lj.eJ1.. 

- r un.k.Li..on. dvr. lJ~i:.A-i...el!..dJ. f4e~ 
- L~-6c.ha.f.Len. deA.. T.n ron '",DJ' und 

d'er 'Sc..he.i..~/..A..€.f1L.6.€Jt 
- li~f.un.')L>mii'JI:...i..,..J..kD 
- ' 1l.i..l..ß6lA..emL>.€Jt , " 

Len. 
I 

- T ~L6Le~m..o.en. 
- N~u.e &ttL.J.ic.ll.Lun').€n. lf..tU i 

- BJL.em..o.en. l ' ARS) 
I 

I 
Naß.e iuu:J. G.elJJ.i.c.hLe 

8.8 - . 

- B.eC)A-i-f-fe., 13.e-6c.h../l.ed~~ cröß.en., I 
r. - KJUJ/i:J-alvLz..eLU)- un.d An.J ärtlJ€A ' 

, 0A.Len.. 

" - ' I - -' a 
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Abschnitt 

9 

10 

11 

Unterrichtsein
heiten 

(in Minutpn) 

80 

250 

45 

- 16 -

LehrinhCilt· 

- S .i.n.n.e..60A..CJan..e. 
- G~.ic.huJ..e.f-d 
- fUVlA.än.L.ic.h.e V CVLCUL6.6.e..tz.un~ 
- V 0AAC.1vt..i1-i:..en. 
- O~l.-e.6c.h.a..fJ€n.JU..u 

d.eA. r alvtl.a.hn. 
- V.eA..än..cle./LUf"U}- d.eA. r ah4l.ah.n..v.eA..-

häLt:.n..i.A.6.e I 
- G~c..hw.iJu:L~:l:A/UU}~de. I 

V .eA.ke.~ze..ic.1u!.n. 
- KUA.v.en.j.aluuut I 

- An.k.iin.d.it}~m.&;L.ic.hke..iLen. i I 
- KU/Lv.e.n..~c.h.w.iJu:L.i9-k.e.i.t j' 

- 5 ~.un.C; un:d 6~äLl.e 
- An.k.iin.d.iC;Wl.Cj.6mii.t;'-.ic.h.ke.i..t i i 
- L.in.tf.uB ~~ G~c.h.w.i.n.d.u;k.e.i.t! i 

- lJe..6c.h..le.un..u;un.C; - G~c..hw.iJu:L.i9·- : 
ke..i .i.6al.l.au- G.e-f-alvt..e.n..iA..em..6unc; 

- L~.6~L.?3:ei.ad.un.C; urui An.~. 
auf- B:€..6c.hZ.eun..iC;.en. und V:€./l..2i::i;em, 

- La.6.tw.e.c.M:eL 
- L.in..f.LuB von., Kom.Li.n.a.t.ion. 

fah4l.ahn.-~.i.tZe4unC; 
L.e.n..1uvr. - llmw.eLf..' 

- 5 .i~h.e.i.t.6alL6f..arui, L/U1uf..Uunt; 
- 1"1.in.de..6f..a..iALcind h.in.bvr.. 5 c.f....i..e.n...en 

I-ah/Lze.w.;e.n. Lmd h..iA.f.:€./l.. f ahA.
ze. W;.en. m.i.. 1. ljJA-oß.el1 L änc;en. ai. -
m.e...6.6unC;.en. 

- 11n..n.äh.eA..n an. K/l...f!.Uzunq.en. und 
<-

L.i.6.e.n..l.af.Jt/vr..euzun9 dn. .lLUflg 
_ fa~.i4.e~.env.e.ILm~n. .e 
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Abschnitt Unterrichtsein
heiten 

- 17 -

Lehrinhdlt 

t-----______ +-~(~ii~nM~li~ntl~~u~ ____ _r--~--- il~ 

12 110 

13 50 

14 60 

15 30 

16 50 

- T ~ .f.iüt. kwr.z.e. iiJ.~4Itol.':' 
lIUln.iiv.e4 

- ilt.vt.ImLenLi.n.k.6 - ~ 
- Ül..eA.hoLv~ 14t:.e. 
- S i...c.1uvt.he.i.i:..6a.t6t.iin.de. 
- An.IIuiruLUfÜ] cUvt. V:cJ4.6c.hA ° ß rDn. 

( S.ekun.cl..eJuu.JJwde.) . T . .. 

- A~ von. ÜLDAAnß'mnniiv.e4n.· ._-

V ~un.9- cUvt. BJ..e.uc.h.~9-
IInrl .) O,..n,.,P D ° nA °1'-h1:lln1lP.J"L 

... ~- '---;y-

- S.e.he.n und ~he.n. 'DAfiDfl. 

- V~uru; von. ALLßDn.'rlh..rJ,,J:. .. T~r:u-

~j!::un.~Lic.h.t ~. 

- All.Len.dvO/l..dclvt..itLen. 
- V.eA.J..rJ.e.n.dun.'} von. N~.1.6~ he..i.n.-
~n. und - -6c.hl.ußL u.c.hLen. 

- S t..e.h..en.de f alvtz.ew;-e, 
- Su.c.h- und A~iA-6c.he i.A.1AJ.e~ 
- {Jt-6n.L zk.leu.c.hi:.un.'} 
- 1J0JUl,- und S.u;n..~ °IUU Mun.'} 

G.e.ö~:tzl..i..c.h.e V ~~~- : 
PJl1a,.Jfn..i-6 für Kraftf~ auf straßen ·1 
~t:. ii1'J!~nr.ll; ~hera V,PAb ~hA. . 

- Zu.i.tM-6un.'} - B~IUM.de, L ~u.6- I 
-6~i:.zun.fjAUl- I 

- T ~c.h.e.i..n. - l.in.z~ß n, fn.e/un.ig.n;J . I 
- Kraftfctn:za..rj-\krsicten.rg:n ~ -StEiEr i 
- B.e.lJltf.o.c.h.tu.n.'} de.-6 Kraftf;:i~r7A~ I 

- J(enn.z.e.i.c.hen.J:.o:tel.n. i 
- V.e4l.1L6L., A.l.n.a.Iun.e i 

- Zu.La.6-6~.6c.he..in. !j 
- V.e4l.1L6L 
- AuEhEtu:g cEr M~ 

.: ~m.&F ~un.9-6i.e.öW 

- Wesen, Unterschied zum Führ erschein 
. . - lhnj.an..f} deA.. L.e.n.~c.l{ti..l:f}un.lJ 

cJ...e.",. Gruppe B 
-. Aru:le/U!. ·Gruppen 

An.hän.~.6.t:..inunun.9lll-

- V.eA.äru:i..eA.un.lJ de..6 f alvt..verr.Ita1i:Aut.6 
- Rec.hUV0/t.6c.Ivt.itLen. 
- Anhän.CJR-vO/lA..ic.hL.un.fI 
- B~l.euc.Uun.fI- wu:L 5.ü;n-a'f...e.in.-

Jt.i c.hL.un. 
......... -: .. B~nuSa.~4ii6L.un..!L-A.!!l!-.a.u~j{/U!.m..6~ 

I 
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Abschnitt 

17 

18 

19 

i 
I 

20 

21 

Unterrichtsein
- heiten 

-( in Mi nllt-pn I 

25 

30 

20 

75 

100 

- 18 -

Lehrinhält 

- 2.tL6a.f.zatL6.1t.ii6J: .. WU) 

- H..&M~.c../u..J.üuLi.~J:..en. 
- At.4.tJ.l~ 

!.~ .6~.te.{.&.d.eA..un.9-

- B.e.cLi.n. 
( An.z~.lt.e.4, S.i...c.JuvLh.e.U) 

- P.eAÄon.en..i:A.an..6fWA-t:.. a.u/ 
An..1r..än.~ W1d Ladefhichen. 

V.eA..ke.Ivr..6un.Ia..U. 

-~ 
- NO/UIW~hD.LUn. k-i.. S~ . 

.le.i Perso.n..e.n..6cA~ 
- deA. B.e..te.i..L..i..i; t.en. I 
- deA. Z.e. uc;en-
- r ob;e-n- i.e.i.. N~ 

d.e..6 N O/UIllJ.e.A.haf..te.n..6 

- f/&]L.ic.h.k.e..U:.en. 
- V 0If...6 c1vt..i./-J:..en. 
- 13.e.d.i.n...c;~ k.i.. ALoc.hLe.pp.en. 

m.i.t:.. S.e.i..L 
m.i..t:.. S.taru}.e 

teilweisem;Hochheben 

: 

l3.e.e.i.n.iAächLi9UfUJ. d.eA.. r alvr..- I 
lilCh§.k.e.i..1 cu::6 L~/UVt..6 I 

_ 13.e..ei..n.i:A..iic.hLi/:;-: .. mC;-6mii glicH<e1:tm .. : 

- Au.6w.i../l..kun..5JeIt au/- d.i...e. , 
r alvr..i:.ü..chLi. ke..i.t:.. -

- G.e..6.e.t:...zL..i.c..h..e ~ O/lAc.Ivr....i./-.ten.. I 
(§ 5 StVO 1960) i 
- ,!-.Uau.p.h.a4.e 
- U ~un..c; d.e.A. 13.e..ei..n.trä:hti- '. 

- .c;un..c; 
- r .e..6/Af:..e..fLun..c; d.eA.. 13.e..ei..n.-

i;A.äc.hLi. .c;un. t:} 
-:-. S fA:ajAec.h.ij.i.cke T ~ 

7' tLüh.ten.. de.6 L.e.n.k.e.Jl...6 
- ! az..i..ali LlfU:l E.k.öl!o.c;-i-.6c..h..e 

. V ~an.huO/Lt.un..c; 
- P/-l...i.c.h.Len. vO/I..,wälvr..ertd un..d 

n.ach d.eA..' T alvz..t:.. -
- Ü~~ülw~g de.6 Talvr..zeut:}~~ 

auf- Verkffirs-- urrl B=trieb3sich=rhel t 

- Zu.6äf:..z~.i..che P/-L..i.chi.e.n. 
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~"'--:--:--:-:---:----:-------------"----"T7-:---_~..--__ ~-li 
Au.f-tau.end a.ut . Kapi tel 1. _.~.' ".( IJ~4f!JW- und r-tn.4~~~~ 

" .6c.!uJ.un.iJ) : ~ von. ~4.e.nde.n. -l.n.ueke..icluru;-eii zu. v~'" ~,; ~ui 1Or:;eq.· . 

_ V~4i..tUO~, ~ ~~ au.f. ~.i.n.gnn~, __ ;,.,.i.e. _ 

Sich tverhäl.t,piss.e, . fahrbahnverhäl tnisse,- Jahres- und Tageszl i tPart-
.. ,~.r_.;'!_.~.:~? ; c - . -- ' 

-nerdichte~ Unterrich~~einh~iten~ : mindest~ns 300 Minuten. 

IJahl. d.e.6 V.eJtk..e.lvt..6m..i..tLe.l6 wuI. cle4 jlL\n h~ un..t..~ 
CleIii. A6p;!Jd iiJi.ön..om.i..4Ckr} OJt..tt.eI.tUU}ung. 

V~ha1.Lert au..f- 5iA.aß~ .un. O/LUlj€t-i..et. un.d a.uJ r /U?.i.land 
4EUiß~ 

- V.eA.ha..t.Len. auf. 5iA.aß~ m..ii:. w.e..c.h-6.el!.n.d.eA. T af.~iAe..ifen.-
an.z.aItL 

- V~ha1.~ .!e.i. 4.t..e..i.n..6chla ~ 5:tei.l..en. 
- V.eA.h.a..l~ l..e..i. IJU.r;['''l€clL4d 
- V .eA.h.al~ i-e..i..m. 1Jela.lvz..en. .ertfj€A- k.Wl.v.e.rvz..e.i..c.h~ 5 iA.aß~ 
- V.eA.haJ!..t.en. k.im. T alur...en. .i n 5 J:..e.iun9- odeA. Gp j ;;./ ß D 

- V.eA.ha..t.Len. l..e..i. deA. An..n.äh.eA.lUU} und k.im. Üt;./L6.ei.ze.n. 
von. l..i....6.en...G.ahn.lvt.e.uz.W'u)-e.n. 

- V .eA.ho.L~ ~ü.!eA. T.i...eA..e.n.. au/- cien T a.hdClfm 
- BSUl.iitzun9- von. SiA.aß~~ 
- l/.eA.Iu:Lf.~ i-e..i.. An.1u:Lf.t:.un.9- dU/L.Ch d.i.e l.x..ek.uLi.v.e 
- V .eA.ha.Ltvt ~c.;en.ii.l.e-1.. LUt-6ai:.z/.ahA..U!.~ und an.d.eA..en. 
bevO/Lz~ V~k.ehrhi:..e.iln.e~ 

- V .e/Lha1.Lert ~~ T uß9-än.~ wui K.in.d~n. 
- V.e/Lhaf..ten. i..e.i.m. An.n..ä.heAn. und U ~'fu.e/LSUl. von. KA...eU.'llI"g2n 

( V O/t./LCin.i)A.i.i:.u.alion. ) 
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- 20 - Anlage 10 b 

zu § 64 b Abs. 4 Z. 1 

Lehrplan für die praktische Ausbildung 

für die Gruppe A 

I. Kapitel: 

ilSTADONEN ZUR BEHERRSCHUNG DES:' 
MOTORRADES 

, (Obungen au8erhaIb des Stra8enverkehn) 

1. STAnON: KennenIemen, ~ FInden der dc:IdIGen SItz-
position , 

(FahrIeIuer' zeigt' am Motönad und führt Y9r. Schüler ~ alle Hand
griffe nach) 

.) StartYolbereitungen: 
Benzinhahn 
Zündschlo8 
Choker (luft) 
Anlasser 
Gasdrehgriff 

c) Rangieren: 

b)F.hrvo~; 
Kupplung 
Schalthebel 
Handbremse 
Fu8bremse 
Hupe 
Blinker 
Spiegel 

Umdrehen des Motorrades' auf engem Raum. daneben- bzw. 
darübergehend und anschließendes Aufstellen auf. den Mittel
bzw. Seitenständer. 

d) Finden der richtigen SItzposItion: 
Das Motorrad steht auf dem Mittelständer. Oer Schüler steht 
frei und aufred1t auf den Fu8rastern und setzt sich -langsam 
auf die Sitzbank. Die so ermittelte Sitzposition ist in der Folge 
immer anzustreben. 

2. STAnON: Gehen mH Motor _.' . 
Ia:' Schüler übt wiederholt das Anfahren und benützt dabei die Fuß

raster nicht. sondern geht mit. Die Kupplung darf während der 
ganzen Übung nie ganz im Eingriff sein. sondern wed1selt zwi
schen Schleifen und Trennen. 

3. STAnON: Klettern 
Das Motorrad steht red1twinklig zu einem 5-10 cm hohen Rand
stein, ~er vom Vorderrad berührt wird. Der Schüler hat beide Füße 
auf dem Boden. Er soll mit ausreichend hoher. aber unveränderter 
Drehzahl durch feinfühliges Bedienen der Kupplung den Randstein 
mit dem Vorderrad erklettern und oben sofort zum Stehen kom
men. Diese Übung kann mit dem Hinterrad fortgesetzt werden. 

4. STAnON: langsamfahren In Spurgasse 
Es wird eine ca. 1 m breite, 10-20 m lange Spurg~se aufge
zeichnet oder abgegrenzt. Die F~~hn soll eben sein oder leicht 
ansteigen. Der Schüler durchfMtrt bei dauernder Benützung der 
Fu8raster und mit schleifender Kupplung die Gasse mOglichst 
langsam. . • 
Richtwert: pro Meter mindestens 1,5 sec. Fahrzeit. 
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Die Fahrzeit wird vom fahrlehrer gemessen. Bei BerOhren oder 
Obetfahren ~r Begrenzung sowie bei Fu8abstellen gilt die Fahr-
zeit nur bis zu diesem Fehletl '. . . . 
Dadurch ist beim Gruppenunterricht ein für den Sc:hülersef\r 
interessanter Vergleich mit den übrigen Teilnehmem möglich: 
(Genau wie beim Autofahren Ist das richtige Bedienen der Kupplung 
wichtigste Voraussetzung für ein sicheres Manövrieren In schwierigen 
Situationen. Abbau wn Angst und UnsIc:herf1eit.) 

5. STAnON: .Anf4hren und Leerlauf suchen 
a) Anfahren 

Der Schüler fährt in weitem Kreis um den Fahrlehrer herum 
und übt hierbei startsicheres und zügiges Anfahren auf Kom
mando. 
Zum Anhalten wird vorerst nur die Fußbremse verwendel 
Zwischen den einzelnen Anfahrvorgängen' wird jeweils der 
leerlauf eingelegl 

b) Leerlauf suchen bei slehendem Motor 
Geübt wird das sichere Finden der leerlaufsteIlung durch Hin
und Herschieben des Motorrades bei nicht gezogenem Kupp-
lungshebel. . . 

6. STAnON: Schalten 

Der SchUler fährt in weitem Kreis um den Fahrlehrer herum und 
übt~fS Hinauf- und Herunterschalten in niedrigen Gängen. 

7. STAnON: Bremsfibungen 

Die Bremsübungen werden mehrmals hintereinander mit gestei
gerter Ausgangsgeschwindigkeit unter Vergleich der erzielten 
Bremswege durchgeführl Herantasten bis zum Blockieren und 
sofortigem dosiertem Nachlassen. Steigerung des Schwierigkeits
grades durch unterschiedliche Fahrbahnbeschaffenheit auch' mit 
geringen Haftreibungswerten (Splil. Sand. Nässe usw.). 
Zum Gewinn einer guten Vergleichsbasis ist die Reihenfolge der 
Obungen: 
a) nur Fußbremse 
b) nur Handbremse 
c) beide Bremsen 
d) Gefahrenbremsung 

8. STATION: Kreis-. Achterfahren. Wedeln 

Der Schüler soll bei diesen Obungen die Schräglage des Zwei- ~ 
rades bei der Kurvenfahrt . als etwas Notwendiges und Selbstver-
ständliches kennenlemen.·· .. 
Bei zunehmender Sicherheit des Obenden werden Geschwif!dig
keit und Sch~glage geste~gert. 
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9. STAraON: Trtalstop 

Halt/Anfahrübung ohne FuBabs8tzen. 
Bel dieser ObunsJ fährt der Schüler mehrmals am Fahrlehrer 
vorbei und versucht auf dessen Höhe kurz anzuhalten und, ohne 
die Beine 8bzusetzen, sofort wieder loszufahren. , 
Ziel der Obung ist das Erlernen eines sicheren Anfahrens unter 
Zeitdruck. . . .. 

10. STÄTlON: Anfahren am Berg 
Abbremsen unter Verwendung beider Bremsen bis zum Still

stand. Wechsel des Standbeins zum Schalten des ersten Ganges 
und Obernahme der Haltefunktion von der Handbremse auf die 
Fußbremse kurz vor dem Anfahren. 

11. STATION: Behelfsstart 

Geübt wird das Anrollenlassen bergab Qder das Anschieben 
durch Helfer. 

12. STATION: Sonderübungen 

a) In leichtem Gelände wird das Oberfahren eines niedrigen 
Grabens oder einer Bodenwelle in den FußraStem stehend 
geübt 

b) Auf schlUpfrigem Untergrund wird das Fahren ohne .Fußeln
geübt. wobei die Knie am Tank bleiben. 

c) Figurenfahren. Verschiedene Figuren werden aufgezeichnet 
oder abgegrenzt. Der Schüler fährt entsprechend den Figuren. 
Diese Obung dient der Spurfindung. 

d) Fahren mit Beifahrer. 
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11. Kapitel: 

12 STATIONEN ZUM FAHREN IM VERKEHR· . , 
. '~. (Obungen Im Sb~" . 

VOrbereitung 

Oberprüfung der. motorradgerechten Ausrüstung. 
Zu Beginn jeder·. ·A0sf8hrt sind Kurziibungen aus dem 12~tionen-
plan zur FahrzeugbeherrsChung ·durchzuführen.·. . 
Der Fch1ehrer überprüft gemeinsam mit dem Schüler Scheinwerfer. 
Leuchten und Hupe. 
Es erfolgt eine Unterweisung des Fahrschülers über: das Verhalten 
während der SchuHahrt nach .Punkt 3.der Motorrad-Ausblldungskarte 
des FachVerbandes der KrafUahrschu,en: .. . . -: , .. . : ... ::: . 

Vor der SchuHahrt im Straßenverkehr erfolgt eine Unterweisung durch 
den Fahr1ehrer über das Verhalten während der SchuHahrt. z.. B. 
Fahrverhalten nach vorausfahrendem Fahrlehrer richte.n. (Fahrspur, 
Körperhaltung~ Blinker~ .Bremsbeginn);· .. . 

Spurgestaltung und Abstand zum Fahrbahnrand; 
Anhalten vor Kreuzungen-:- selbständig; 
Sicherheitsabstand; 
Verhalten beim Oberholtwerden; 
V~rhalten beim .,AbreiBen- vom Fahrlehrer; 
Verhalten beim .,Absterben- des . Motors; . 

Zeichensprache des Fahrlehrers. 

Aufgrund der Bestimmungen des § 114 Abs. 4 KFG 1967. ist der 
Fahrlehrer verpflichtet. jeden. Kandidaten vor der Fahrlektion auf die 
jeweils zu erwartenden Gegebenheiten hinzuweisen; insbesondere 
aus der Lektion 3 (Fahrtechnik. Gefahrenlehre) in den Punkten 3.1.1 
bis 3.1.4 und 3.2.1 bis 3.2.13.· .. 

Anfahren. Anhalten 

Hinweis auf Kopfwendung oder Verwendung des Rüc:kblickspiegels. 
Anfahren wenn möglich in Steigungen und im Gefälle. Anfahren 
unter gleichzeitigem Abbiegen nach rechts bzw. links. 
Das Anhalten ist rechtzeitig und deutlich anzuzeigen (Blinker. Brems
licht). 

Spurgestaltung 

DieSpurgestaltung . des: Fahrschüiers hat angepaßt an die des Fahr
lehrers zu erfolgen. in: Abhängigkeit von Fahrbahnoberfläche. Fahr
bahnverlauf . und Fahrgeschwindigkeit. Insbesondere sind tempo-
gestaltung, Seitenwind und Umgebung zu beachten~ . 
(Fahrstreifennutzung, Anrecht auf den-Qanzen Fahrstreifen. Insbeson
dere beim Einordnen vor .Kreuzungen.) 
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Tempogestaltung 

DIe Fahrgeschwindigkeit ist der des Fahrtehrers anzupa~ 
Darüberhlnaus muß der Schüler seine Fahrgeschwindigkeit eeIbstin
dig den StraBen-. Sicht- und Verkehrsverhiltnissen anpassen. -

HintenIInanderf 

Oie ElnhaItung des jeWeils erforderlichen Sk:herfleitSabstandes 
{abhängig von pei'Sönlicher D~position" Bremsbedingungen. Ge
schwindigkeit: •• ) ist durch den Fahrlehrer zu ko~lIieren. 

Fat ..... eIfenwechseI 

Beachtung des übrigen Verkehrs. rechtzeitiges Anzeigen der Absicht 
duic:h Fahrtrichtungsanzeiger; Spur- und Tempogestaltung. 

EInordnen. EinbIegen 

Deutliches Einordnen und Hinweis auf seitlichen Abstand und mög
liche Gefahren. l}esprechung und Erklärung der Spurgestaltung beim 
Einbiegen: Gefahr durch falsche Spurgestaltung. z. B.· wenn beim 
Rechtsabbiegen der Bogen zu eng begonnen wird. kann man am' 
Ende des Bogens zu· weit nach links. möglicher Weise sogar In den 
Gegenverkehr geraten. (Anrecht auf den ganzen Fahrstreifen.) 

Verhalten bei Kreuzungen 

Richtiges Verhalten als Wartepflichtiger oder Vorrangberechtigter bei 
Straßenkreuzungen. Richtiges Verhalten gegenüber Fußgängern 1m 
Kreuzungsbereich. Befahren von geregelten KreuZungen. Verhalten 
bei Schutzwegen und Eisenbahnkreuzungen. 

Umkehren 

Vor dem Wenden am rechten Fahrbahnrand anhalten - Verkehrs
beobachtung durch Kopfwenden. 

Vorbeifahren, Oberholen 

Richtiger Seitenabstand beim Vorbeifahren. 
Richtiger Oberholvorgang (Spur- und Tempogestaltung. Seltenab
stand _ •. ) 

SonderiJbungen 

Je nach den örtlichen Gegebenheiten (Autobahnfahrt. Befahren von 
B8rgstra8en usw.) 

Abstellen 

Wahl eines günstigen Platzes und Beachten der Vorschriften. Ab
sperren des Fahrzeuges. Benzinhahn schließen. 
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- 25 - Anlage 10 c 

zu § 64 b Alps. 4 Z. 2 

Lehrplan für die praktische Ausbildung 

·-für die Gruppe B 

. -
ABSCHNITT . 

-
--

1. VORBEREITUNG 

. -

.. --
-

~. VORSCH~LUNG 

ß. GRUNDSCHULUNG 

4. HAUPTSCHULUNG 

, , 
j 

!5.~ 
s::HU..N3 

6.OBERPROfUNG 

- .:c . 

·SCMWEflPUNKT . ORT .-. 
- , -

-- , 
c 

Durchführung der Wo das Kraftfctlrza.g 

-

Überprüfungen. die 
vor Antritt einer 
Fahrt notwendig 
sind. 
sowie richtige 
Inbetriebnahme 
des Krattf~ . 

_. 
Elementare Fahr-
zeug beherrschung 

Einführung in den 
Verkehrsraum. 
Aufbau des 
3-Blick-Trainings 

Aktives und passives 
Erleben der 
VERKEHRS
DYNAMIK. 

~telltist. 

Parkplatz oder 
möglichst verkehrs-
freie Straße. 

Verkehrsarme 
Straßen. 

Fahren auf Straßen 
mit stärkerem Ver
kehr. Auswahl nach: 
Querstellen-. Mit
halte- und Gegen-Aufbau des 

Blickfiltertrainings. - verkehrsstrecken. 

Einführung in die 
jeweils geeignetste 
VERKEHRSTAKTIK. 
Kommentiertes 
Fahren. Besondere 

. Fahrzeug
betierrschung. 

Alle vom Standort 
aus erreichbaren 
Verkehrsräume. 

. Überprüfung Ö2sKraf f-Möglichst in ver
Ifahr'z.e..g:s -auf \~N::>&L~ ..... ehrsfreiem Raum. 

und Betriebssicher-
heit. 

-
- INHALT 

- -

. 

Rundgang- un ~ 
Innenkontroller . 
Richtige Vor-
bereitung und . 
Durchführung c es 
Startens. 

Die im § 1) Ab; 03 
lit. b KFG 1967 ~ 
fÜ1rta1~ 

Richtiges Benüt lZen 
der Fahrbahn. 
Zielklares BewE gen. 

Befahren ausg~
wählter Lehr
strecken und 
Manöverkomm n
tierung. 

Zielfahrten 
Überlandfahrtel 
Dynomentrainill 9 
Defensivtaktik 
Spezielle Fahr. eug
beherrschung 
Pl'Üfungs
vollbereitung 

Einfache Überp ü
fungen. die ma ~ am
Kraftfcfu7ag dp= W:!rk
zeug durchführ ~n 
kann. 

I 

I 
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- 26 - Anlage 10 d 

zu § 64 c Abs.l1 

LEHRPLAN 

für die Fahrschullehrerausbildung 

1. Gruppe B und Basis für alle anderen Gruppen 

Abschnitt 

1 

2 

3 

4 

Unterrichts
einheiten 

10 

6 

10 

20 

Lehrinhalt 

Einführungsphase 

- Gesetzliche Grundlagen für den Straßenverkehr 

- Berufsbild 

- Organisation der Ausbildung 

- Wahrnehmungs psychologie 

- Lernpsychologie 

- Lernkontrolle 

Ver~ehrsraum 

- StVO 1960 (B9:;;Jriffe, Bodenmarkierungen , 
Verkehrsleiteinrichtungen) 

- Lernkontrolle 

Partnerkunde 

- Partner im Verkehr 

- Vertrauensgrundsatz 

- verkehrspsychologische Grundlagen 

- Le'rnkontr~lle 

Allgemeine Fahrordnung 

- StVOl 960 (§§ 7 bis:J» 

- Lernkontrolle 
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.. 

_. 
-- e -
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,. 

( 

5 20 -F~hr~eugtechnik 

- Berufung 

- Stoßdämpfer 

- Lenkung -
- Elektrik 

- Motor 

- Kühlung 

- Schmierung 

- Kraftübertragung 

- Antriebstechnik 

- Bremsen 

- Lernkontrolle 

6 30 Fahrdynamische Grundlagen 

- Wahl der Fahrgeschwindigkeit 

- Einflüsse von Bauart, Witterung, Pahrbahn-
beschaffenheit 

- Sekundenmethode 

- Bl'icktraining 

- Aufbau des praktischen Lehrpla ~s -
- Lernkontrollen 

7 30 Praktische Ausbildung I 

- Vorbereitung 

- Vorschulung 

- Grundschulung 

- Hauptschulung 

- Lernkontrolle 

8 20 Gefahrenlehre -- -

- Hintereinanderfahren 
-

-.Überholen 
_. - Bergrahren 

- Tageskunde 

I 
i 
I 
I 
I 

I 
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9 6 

10 30 

1 1 10 

12 10 

_. ?8-
-/ ~ 

-
.- Straßenkunde 

...;. Lernkontrolle 

Pädagogik I 

- Pädagogische Aufgaben -der Fahrschule 
und des Lehrpersonals 

- Prinzipien der Erwachsenenbildung 

- Didaktik des Fahrschulunterrichts 

- Lernkontrolle 

Ausgewähl te Kapi tel cu; St\O 1960 lJ'd I<fG 1967 

- Lenkerberechtigung 

- Zulassung 

- Pflichten des Lenkers 

- Fahrbeeinträchtigung 

- Verhalten nach Verkehrsunfällen 

-,Beleuchtung 

- Beladung -

- Ziehen von Anhängern 

- Lernkontrolle 

Allgemeine Rechtskunde 

- Grundzüge des Verfassungsrechts 

- Stufenbau der Rechtsordnung 

- Behördenorganisation 

- Lernkontrolle 

Berufsrecht 

- Kollektiyvertrag 

- Angestelltengesetz 

- - Dienstnehmerschutz 

- Dienstnehm~rhaftung 

I - Lernkontrolle 

l 
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13 10 

14 20 

15 120 
davon 

60 

60 

;..; 

- 29 -

Pädagogik IJ 

- Unterric~~slehre 

- Methodische Grundsätze der Unter-
richtsgestaltung" 

- Medienkunde 

- Aufbau eines fahrtheoretischer 
CuIj-iculums 

- Unterri~htsvorbereitung 

- Lernkontrolle 

Unterrichtsübungen 

- Planung, Vorbereitung und Durchführung 
des Unterrichts an selbstgewätlten 
Beispielen 

- Vorbereitung und Bewertung vor Vorprü
fungen 

- Lernkontrolle 

Praktische Ausübung 11 

- Mitfahren beim praktischen Fahrunter
richt 

- Erteilen von Fahrunterricht im Beisein 
eines Fahrlehrers 

- Lernkontrolle 
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2. Gruppe A (Zusätzlich zur theoretischen Ausbildung gemäß Z. 1) 

.. " 
Unterrichts-Abschnitt 

~ __ ~ _______ +-__ ~e~1_·n_h __ e_i_t_e_n __ ~ __ .~. __________ ~L~e=h=r~~1:~n-h-a-l~t~.~ __ ~_----~--~~~----,1 

16 22 

1 7 8 

I 

Theoretische Ausbildung 

- Sonderbestimmungen der' StVO 196.0 und 
des KFG 1967 

- Technik der Krafträder 

- Arten der Krafträder 

- Antriebssysteme 

, - Personenbeförderung 

- Beladungsprobleme 

- Gefahrenlehre 

- Fahrtechnik 

- Sturzhelm 

- Schutzsysteme , insl:es:uB:e Schutzkleidung 

- l',ufbau des praktischen Lehrplanes gemäß 
Anlage 10 b 

- Lernkontrolle 

Fahrbedingungen des Zweiradfahrers 
- Einstellung, Chancen und Risiken des 

Zweiradfahrers -

- Spezifisches Unfallrisiko 

- Bedeutung der Geschwindigkeit für den 
Zweiradfahrer 

r • _ Konsequenzen der unterschiedlichen 
fahrphysikalischen Voraussetzunqen (im Ver
gleich zum Kraftwagen) auf die Fahrweise 

- Lernkontrolle 
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- ..~ .. -
I 

Unterrichts-
.. 

Abschnitt ! 
einheiten Lehrinhalt 

" . . ' -

18 14 davon Präktische·Ausb~ldung I I 
" 

/ 4 "- Grundfahrte'chnik im verkehrsfrei ~n 
Raum ---

-- 12 Stationen-Plan nach Anla~e 10 b 
Kapi e I 

-- Lernkontrolle i , 

. 
10 - Fahren im ,Verkehr 

Spurgestaltung, Tempogestaltur 
. 

-- g, 
Hintereinanderfahren (2 Einhe "ten) I 

-- Umkehren, Vorbeifahren, Überhc len 
, (2 Einheiten) i 

-- Fahrstreifenwechsel, Einordner i , . 
Einbiegen, Verhalten bei Kreu~ 

, 
ungen , 

.( 4 Einheiten) , 
! 

-- Freilandstraße, Autob.ahn, Befe hren i 
von Kurven, Befahren von Berge traßeri 

- (2 Einheiten) , 

-- Lernkontrolle 

1 9 36 davon Praktische Ausbildung 11 I 16 - Unterrichten des 12 Stationen-P anes 
nach Anlage 10 b Kapitel I 

~ei-auf verkehrsfreien Flächen im 
sein eines ebenfalls unterr1ch enden 
Fahrlehrers 

20 - Erteilen von Fahrunterricht im Ver-
kehr im Beisein eines ebenfall un-
terrichtenden Fahrlehrers 

! 
- t.ernkontrolle -, 

_J-' , 
, 
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3. Gruppe C (zusätzlich zur theoretischen und praktischen 
Ausbildung gemäß Z. 1) 

Abschnitt 

20 

'. , 

21 

22 

Unterrichts
.-.~. einheiten 

55 

10 

Lehrinhalt 

Theoretische Ausbildung 

- Sonderbestimmungen<ErSt\9.~url.d:s.MFG 196 

- Gefahrenlehre 

- Lastkraftwagen-Technik 

- Ladetechnik 

- Lernkontrolle 

Fahrbedingungen des Lastkraftwagen-Fahrers 

- besondere Fahrbedingungen (Arbeits
zeit, Gefahrgut, etc.) 

- Einfluß von Gewöhnungsfaktoren und 
Routine 

- Lernkontrolle 

35 davon Praktische Ausbildung 

Die praktische Ausbildung hat mit 
einem Lastkraft.wog:n mit ein:m.tiX:hsta1 :rulässig:n ~ 

scmtg:wicht \Ol m:i.rrl::stals 14~ 000 kg, url :zwar SJM:hl 
unbeladen als auch mindestens halb 
beladen, zu erfolgen. 

15 - Mitfahren beim praktischen Fahrun-
terricht -

15 - Erteilen von Fahrunterricht im Bei-
sein eines Fahrlehrers 

5 - Wartungsarbeiten 

- Lernkontrolle 
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4. Gruppe E <zusätzlich zur theoretischen und praktische~ 

Ausbildung gemäß Z. 1 und 3). 

"Abschni tt 

23 

24 

Unterrichts 
einheiten 

10 

8 

Lehrinhalt 

Theöretische Ausbildung 

- Sonderbestimmungen der StVO 1960 
und des KFG 1967 

- Technik 

- Gefahrenlehre 

- Lernkontrolle 

Praktis~he Ausbildung 

Die praktische Ausbildung hat rrit einem 
Sattelkraftfahrzeug und mit einem _ 
Kraftwagenzug, und zwar sowohl unbe-· 
laden als auch mindestens halb bela
den, zu erfolgen. H.tebei muß bE i Kraft
wagen mit Anhängern die Summe der 
höchsten zulässigen Gesamtgewi~hte, ~ 
Sattelkraftfahrzeugen abzüglich der 
größeren der höchsten zulässigen Sat
tellasten beider Fahrzeuge, wenn diese 
gleich sind, einer dieser Sattellasten 
mindestens 32.000 kg betragen. 

- Fahren "im verbauten Gebiet mi 
Fahrbahn 

- Zurückschieben mit Anhänger 

- An- und Abkoppeln von Anhänge n 

- Abstellen von Anhängern 

- ~drtungsarbeiten am Anhänger 

- Lernkontrolle 

enger [ 

i, 
j 
I 
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5. Gru~pe Fund G (zusätzlich zur theoretischen und praktischen 

Ausbildung gemäß Z.l)-: 

Abschnitt 

25 

26 

Unterrichts-:
einheiten 

Lehrinhalt 

Theoretische Ausbildung 

Sonderbestimmungen der StVO 1960 und

des KFG 1967 
- Schutzeinrichtungen gemäß § 19b I 

- Verhalten bei Unfällen im Hinblick 
auf die Schutzeinrichtungen gemäß 
§ 19 b 

Lernkontrolle 

Praktische Ausbildung 

Die praktische Ausbildung hat für die 
Gruppe F auf einer Zugmaschine und für 
die Gruppe G sowohl auf einer selbst
fahrenden Arbeitsmaschine mit einer 
Bauartgeschwindigkeit von mehr als 30 
km/h , als auch mit einem Sonderkraft
fanrzeug zu erfolgen. 

- Fahren im Gelände 

- Ladetechnik 

- ~artungsarbeiten 

- Lerr..kontrolle 
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6. Gruppe D (zusätziich zur theoretischen und praktischen 

Ausbildung gemäß Z. 1 url 3) 

Abschnitt 

27 

28 

Unferrichts
~ - einqei tep 

12 

14 davon I 

; 
I 

I 
4 I 

I 

5 I 
I 
1 , 

5 : 
I 

-

I 

Lehrinhalt 

Theoretische Ausbildung 

- Gefahrenlehre 

- Verhalten während der Fahrt m t 
einem besetzten Omnibus 

- Verhalten bei besonderen Vorkpmm
nissen und Zwischenfällen 

- den Lenker betreffende Bestimmun
gen aus 

-- Gelegenheitsverkehrsgesetz 

-- Betriebsordnung für den nich linien-
mäßigen Personenverkehr (Ein atzzei
ten , u. s . w. ) 

-- Kraftfahrliniengesetz 

-- 1. Durchführungsverordnung ztm Kraft 
fahrliniengesetz 

- Lernkontrolle 

Praktische Ausbildung 

Die praktische Ausbildung -hat auf einem 
Omnibus mit einem höchsten zulä~sigen 
Gesamtgewicht von mindestens 14.000 l<g.-211 
erfolgen. 

- Fahrübungen 

- Mitfahren beim praktischen Fa~run-
terricht 

- Erteilen -von -Fahrunterricht-· im Bei-
sein eines Fahrlehrers 

- Lernkontrolle 
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Artikel 11 

1 • März 1188 
Vor dem Inkrafttreten des Art. I Z. 1 bezüglich § 64 amit 

genehmigte Fahrschulen müssen ab dem 1. Jänner 1989 über einen 

dem § 64 a Abs. 2 entsprechenden Übungsplatz verfügen. 

(2) Fah~schulkurse, die vor dem Inkrafttreten des Art. I Z. 1 
mit 1. t-tirz 1988 

bezüglich § 64 bf.begonnen wurden, sind von § 64 bausgenommen. 

(3) Vpr dem Inkrafttreten des Art. I Z. 1 bezüglich § 64 c und 
nut 1. Juli 1988 

§ 64 d/erteilte Fahrschullehrer- und Fahrlehrerberechtigungen 

bleiben unberührt. 

Artikel 111 

(1) Diese Verordnung tritt, sofern im Abs. 2 nichts anderes 

bestimmt ist, mit 1. März 1988 in Kraft. 

(2) In Kraft treten Art. I 

a} Z. bezüglich § 64 c und § 64 d mit 1. Juli 1988, 

b) z. 2 (§ 65 Abs. 5) mit 1. Jänner 1989. 
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Erläuterungen 

Zu Art. I 

Z. 1 (§ 64 a): 

Im Hinblick auf eine bundesweit einheitliche zukunftsorien ierte i 

Aus- und Weiterbildung von Kraftfahrzeuglenkern nach den n uesten 

wissenschaftlichen Erkenntnissen ist es erford~rlich, Mind st

anforderungen an die Ausstattung einer Fahrschule verbindl ch 

vorzuschreiben. Damit soll auch ein wesentlicher Beitrag z r 

Verkehrssinnbildung und ~ur Hebung der Verkehrssicherheit e

leistet werden. 

Z.1 (§ 64 b): 

Einer fundierten Ausbildung der Fahrschüler kommt große 

Bedeutung im Kampf gegen das sogenannte tlFahranfänger

risiko tl zu. Aus diesem Grunde ist es notwendig, einheit

liche Lehrpläne für die theoretische und praktische (Grupp n 

A und B) Ausbildung vorzuschreiben. So wird ein österreich 

weit einheitliches Ausbildungsniveau sichergestellt. 

Der Verordnungsentwurf orientiert sich an den vom Fach-

verband der Kraftfahrschulen erarbeiteten Lehrplänen, 

welche den neuesten fachlichen und didaktischen Grund

sätzen entsprechen. Dazu hat der genannte Fachverband 

. - ...• 

auch entsprechende Unterriebtswerke erstellt und her

ausgegeben. Weiters fanden und finden Seminare für das 

Fahrschulpersonal statt, in denen diese mit den Lehrplänen 

vertraut gemacht werden. Es sind somit alle Voraussetzunge 

gegeben, daß die hier vorgeschriebenen Lehrpläne auch 

in die Praxis umgesetzt werden können. 

Die Angaben über die Mindestzahl an Unterrichtseinheiten 

basieren zum einen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen 

(vgl. SChwendenwein,zum Zeitbedarf einer fahrtheoretischen 
Ausbildung) und zum anderen auf langjährigen praktischen E _ 
fahrungen der Fahrschulen. 
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z. 1 (§ 64 c und § 64 d): 

Wie bereits zu§ 64b KDV ausgeführt, 
kommt einer fundierten Ausbildung der Fahrschüler eine 

wesentliche Bedeutung zu. Diese Ausbildung muß daher durch 

entsprechend qualifiziertes Lehrpersonal erfolgen. Aus 

diesem Grund ist es notwendig, einheitliche Ausbildungs

vorschriften für ~~ Fahrschullehrer und Fahrlehr~rZQß~
.lassen,.'· ,:.:' 

Der Verordnungsentwurf berücksichtigt die Ergebnisse der 

auf sozialpartnerschaftlicher Ebene zwischen den Vertretern 

des Fachverbandes der Kraftfahrschulen und den Vertretern 

der Gewerkschaft der Privatangestellten unter Beteiligung 

des Kuratoriums für Verkehrssicherheit geführten Verhand

lungen. 'In ähnlicher Art und Weise finden schon derzeit 

vere inze 1 tAus bildungslehrgänge für Fahr(schül)lehrer (WIFI

Wien) statt. 

Z. 2 (§ 65 Abs. 5): 

Die neue und umfassende Ausbildung ist auch bei der Fahr

lehrer- und Fahrschullehrerprüfung in entsprechender Form 

zu berücksichtigen. 

Z. 3 (§ 65 a): 

Auch in den berufsbildenden Lehranstalten und bei den öffentli

chen Dienststellen soll sich die Ausbildung an den Fahrschul

lehrplänen orientieren. 

Z. 3 (§65b): 

Durch die teilweise obligatorische Ausbildung in 

Fahrschulen soll sichergestellt sein, daß der § 122-Kap

dioat einen ähnlichen Ausbildungsstand vor der 

Lenkerprüfung erreicht wie jene Kandidaten, welche voll durch 

die Fahrschulen ausgebildet werden. 

65/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 53 von 63

www.parlament.gv.at



.. • 

- 39 -

Das vorgeschriebene Mindestmaß an theoretischer Ausbildun 

durch die Fahrschulen soll folgende Themengruppen enthalt n: 

a) Gefahrenlehre 

b) Partnerkunde 

c) Blicktraining 

d)"Vorbereitung auf das richtige Verhalten im Verkehr, 

wie z.B. Defensivtaktiken; Sekundentraining. 

Die praktische Ausbildung soll vor allem die Grundschulun 

enthalten. 

Z. 3 (§ 65 c): 

Im Rahmen der Ausbildung zum Berufskraftfahrer ist vorges hen, 

daß der Lehrling im 3. Lehrjahr praktische Fahrübungen mi Last

kraftwagen, Lastkraftwagen und Anhänger und Sattelzugfahr eugen 

durchführt. Diese Fahrübungen dürfen gemäß § 122 a KFG 19 7 nur 
qualifiziert n Berufskraftfctn:er: 

unter Aufsicht eines Fahrlehrers oder eines besonders/dur hge-

führt werden. In der Verordnung werden nunmehr die Anford run-

gen an solche Berufskraftfahrer im einzelnen festgelegt. abei 

ist vor allem der Nachweis von Grundkenritnissen in Partne kunde, 

Fahrdynamik und Gefahrenlehre sowie über Verhaltensweisen des 

Ausbildners gegenüber dem Lehrling von besonderer Bedeutu g. 

Dieser Nachweis wird in Form von Kursbestätigungen einsch ägi

ger Kurse vom BFI bzw. WIFI erbracht werden können. 

Weiters werden auch die Mindestanforderungen an die Fahrz uge 

festgelegt, um eine möglichst praxisgerechte Ausbildung z ga

rantieren. 
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" 
(31, Dleprl1tUlau, Prüfung hit , 
,I)' dl.~ Vorglnglwelse beldeltJü~·~cU.~Fihrl·nol,w,"dlgen, und möglichen 
,::'iUberpr.üfungen .. del 'Zultlnd ••. d~~·:F~"r~euges.,. .:' . 
b).;.f.li.rQ~ungen; ··''wl. :lnlbelond~irii~;ijmkehren, ,Rüdt wlrlsf Ihren, An
:····,fahr.n:.uf' Steigungen;. Elnf.hren.ln·,P.rklüdten und Ausfahren aus 

, dlese"i\und', Bremsübungen,,: wl.\liilbelonder~ Cier.hrenbrems,ungen, 
,c).tn~jing.r. PrOfungsrab;i'.u~,d~;d. StraOen mit Itarke~ Verkehr. 

, • ;;~'sUtf::,:.>" . ". " '. "~ '~i~'~&t~~2;:':~ :.,'. .i~ .' ' " 

entgeltliche ;.Welterblldenvon '6esll~ .. rn 
.chadet deI: Bestimmungen. der t' 
einer, Fahrschule zulllll9',':·.' , :' 

~ , • .;::;~::~,~,' _::"l'.;~ .. ,.: .. ~.::.:~: {"~.~~:' " 

Len1terberechtlgung und' das 
Lenkerberech'Ugung ist unbe
, Im' Rahmen du Betdebes 

; .. ~ 
.. : 

~~.~-- . ---:--=-:--:-c:-c---:~-=-=-
(3) Die Errichtung einer Fahrschule und die Veriegungihres Standorte-s--~ 
ürfeu der Bewilligung des Landeshauptmannes; die Verlegung des :stanu

ortes ist nur innerhalb desselben Bundeslandes zuUisslg. Der Betrieb der 
Fahrschule darf erst aufgenommen werden, wenn der Landeshauptmann 
die Genehmigung hlezu erteilt hat (t 112 Abs. I). In der Bewilligung zur 
Errichtung einer Fahrschule ist anzuführen, für welche Gr~ppen von Kraft
fahrzeugen Lenker II11sgebildet werden dürfen; § 65 Abs. 1 grit sinngemäß. 
Die fahrschulbewilligung und die Betriebsgenehmigung (§ 112 Abs. I) gei
ten bei gewerbsmäßig betriebenen Fahrschulen nach dem Tod ihres Besitzers 
auch für einen hinterbliebenen Ehegatten und für Nachkommen ersten 
Grades bis zur Vollendung Ihres 24. Lebensjahres. 

( 

KFG-Novelle betreffend das Fahrschulwesen 

E n t w u r f 

•..• Ilundesgesetz vom ................. , mil dl!m 

das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird ( .... Kraft

fahrgesetz-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

• 

Das Kraftfahrgesetz 1967, BGBI.Nr. 267, zuletzt geändert durch 

das Bundesgesetz BGBI.Nr .•..••.....• , wird geändert wie folgt: 

1. Im § 70 Abs. 3 wird als erster Satz eingefUgt: 

"Bewerber um eine Lenkerberechtigung fUr die Gruppe A, 

B oder C dUrfen die praktische LenkerprUfung nur ablegen, 

wenn sie das im § 122 Abs. 1 lit.d angeführte Mindestmaß 

an Ausbildung nachweis~n; dies gilt jedoch nicht fUr Be-
§ 122a . 

werber I die gemäß § 119, § 120 oder I ausgebl.ldet wurden." 

2. im § 108 lautet der Abs. 1: 

• 

"(1) Das Ausbilden von Bewerbern um eine Lenkerherechti

~ung und das entgeltliche Weiterbilden von Besitzern einer 

Lenkerberechtigung durch Vertiefung bereits erworbener 

Kenntnisse ist unbeschadet der §§ 119 bis 122a nur im Rahmen 

des Betriebes einer Fahrschule zulässig." 

3. Im § 108 Abs. 3 vierter Satz entfallen die Worte "bei ge-

werbsmlßig betriebenen Fahrschulen." 

4. Im § 108 Abs. 3 vierter Satz tritt an die Stelle der Zahl 

"24." die Zahl "30.". 

5. I~ § 108 Abs. 3 wird am Ende angefUgt: 

"§ 41 Abs. 1 bis 3, Abs. 4 erster Satz GewO 1973 und §§ 42 
( 

bis 45 GewO 1973 gelten sinngemäß." 
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(4) Durch Verordnung können nach den Erfordernissen der Verkehrs· 
und Betriebssicherheit. dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend. 
die näheren Bestimmungen über das im Abs. I angeführte Ausbilden oder 
entgeltlidIe Weiterbilden von Lenkern in Fahrschulen festgesetzt werden. 

2 -

6. Im § 108 Abs~ 4 entfallen die Worte "od~r entgeltliche 
Weiterbilden". 

7. Nach dem § 108 wird eingefügt: 

"§ 108a. Unterweisen von Besitzern eine~ lenke~berechtigung 

(1) Das entgeltliche Unterweisen von Besitzern einer 
lenkerberechtigung in besonderen Fahrfertigkeiten darf 

nur aufgrund einer Ermächtigung des landeshaupt
mannes durchgefÜhrt werden. Diese ist auf Antrag zu 
erteilen, wenn der Antragsteller für die vermittl~ng 
der Fachkenntnisse über das erforderlich Personal und 
die erforderlichen Anlagen und Einrichtungen verfügt. 
Die Ermächtigung ist zu widerrufen, wenn die Voraus
setzungen für die Erteilung nicht mehr gegeben sind. 

(2) Durch Verordnung können nach den Erfordernissen 
der Verkehrssicherheit, dem jeweiligen Stand der Wissen
sChaft und Technik entsprechend, nähere Bestimmungen über 
die Gegenstände, den Umfang und die Art der im Abs. 1 
angeführten Unterweisung sowie über die Voraussetzungen, 
unter denen eine Ermächtigung gemäß Abs. 1 zu erteilen 
ist, festgesetzt werden." 
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§ 109. Per s ö nil ehe Vor aus set z u n gen für die Er tel I u n g 

einer Fahrschulbewilligung 

(I) Eine FahrschulbewHUgung (§ 108 Abi. 3) darf nur natürlichen Personen 
und nur Personen erteilt werden, die 

a) das 24. Lebensjahr voUendet haben. 
b) verlrauenswürdig sind, 
c) die Leistungsfähigkeit der Fahrschule gewährteilten können, 
d) auch im HinbHck auf die Lage 'Ihres orden.tJichen Wohnsitzes d.je un

mittelbare persönliche Leitung der Fahrsch\1'le erwarten ·J.assen, sofern 
n.icht ein Leiter im Sinne des § 113 Abs. 2 lit. bund c besteHt wird, 

e) das Diplom der Fakultät für Maschinenbau oder für B1ektrotech:lik 
, - - ~n~te~!eiChis~en "l'~chnlschen UrMversität~esltze~~~er die Rei. 

feprüfungan einer österreichlsc:ben Höheren technischen Lehranstalt 
maschlnen- oder. elektrotechnischer. Richtung erfolgreich bestanden 
haben, 

f) eine Fahr9ChuHehrerberechtigung (I 116) für die In Betracht kommen
den Gruppen von Kra:fUahrzeugen besitzen, 

g) seit mindestens drei Jahren eine Lenkerberecht'lgung für die Gruppe 
von Kraftfahrzeugen besitzen, fOr die Lenker -ausgeblidet werden sol
len, und glaubhaft machen, daß lie Innerhalb der letzten fünf Jahre 
mindestens drei Jahre leng lolche Fahrzeuge tatsächlich gelenkt haben 
und nicht wegen schwerer Verstöße gegen kraftfabrrechtllche oder 
straßenpoilzeltiche Vorschriften bestraft worden lind, bei Bewerbern 
um eine FahrschulbewiUlgung für die Gruppe D ist jedoch nur eine 
LenkerberechtIgung fIlr 111e Gruppe C mut. die Lenlterpraxis mit Fahr
zeugen dieser Gruppe, sofern Ile nicht auch in eine andere Gruppe 
faHen, erforderlich uDd die ' 

h) gJ.aubhaft machen, deS sie Gelegenbat hatten. mindestens drei Jahre. 
für Besitzer eines In der Mt. e angefübl'ten Diploms ein Jahr lang a'ls 
t:ahrschullehrer die für das Ausbilden von Lenkern erforderllch!'n 
Erfahrun~n aouf dem Gebiete dei Kraftfabrwesem zu erwerben. 

(5) Erlischt eine FahrschulbewillIgung 
durch ZurUcklegung, so sind bei gewerbsmlißig betriebenen 
Fahrschulen ein Ehegatte und Nachkommen ersten Grades, auch 
wenn sie die im Abs. 1 lit. a und c bis b angeführten Vorausset
zungen nicht erfüllen, bei der Bewerbung um eine neue Fahr
schulbewUligung vor anderen Bewerbern zu berücksichtigen. 

Wenn dem Ehegatten oder Nachkommen unter Anwendung 
_ UIDewllllgung erteilt wurde, 151 

die Erteilung einer Fahrschulbewllllpng für einen anderen 
Standort an die Person, die die ursprUnglIehe zurückgelegt 
hatte, unzullissig.' Das gleiche gilt, wenn bel einer gewerbsmä
ßig betriebenen Fahrschule die Fahrschulbewilligung nach dem 
Tod,lhrt!l_ D~itzers_fiiJ d~en Nachkommen er:s!en Ga:.a~.ecs 
weitergegolten hat und diese sich nach' Vollendung Ihres 24. le
bensjahres um eine neue FahrschulbewillIgung bewerben. ' 

3 -

8. Im § 109 Abs. 1 hat die lit.a zu lauten: 

"al österreichische StaatsbUrger sind und das JO. Leben~

jahr vollendet haben,". 

9. Im § 109 Abs. 1 werden am Ende der lit.g die Worte "und 

die" durch einen Beistrich ersetz~und lit.h lautet: 

"h) glaubhaft machen, daß sie innerhalb der letzten zehn 

Jahre mindes~ens fUnf Jahre, fUr .Besitzer eines in der' 

lit.e angefUhrten Diplome drei Jahre lang als Fahrschul_ 

lehrer die fUr das Ausbilden von Lenkern erforderlichen 

Erfahrungen auf dem Gebiete des Kraftfahrwesens erwor
ben haben, und die" 

10. Im § 109 Abs. 1 wird am Ende angefUgt: 

"i) noch keine Fahrschulbewilligung für die beantragte 

Gruppe (§ 108 Abs. J) besitzen." 

11. Im § 109 entfällt der Abs. 5. 

~ 
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(3) Für die Bewilligung der Verlegung des Standortes einer Fahrsdlule 
gelten die Bestimmungen des Abs. 1 sinngemäß. 

1111. Verfahren bel der Ertellung einer Fahrs~hul' 
be will i gun gun d bei der Be w i 111 gun 9 e.i n.e r 

Standortverlegung 
(1) Vor der Erteilung der Fahrsdlulbewilligung (§ 108 Abs. 3) oder ihrer 

Ausdehnung auf weitere Gruppen von Fahrzeugen hat der Landeshauptmann 
von der zuständigen gesetzlidlen Interessenvertretung eine Stellungnahme 
zu der Frage des gemäß § 110 Abs. 1 lit. b zu prüfenden Bedarfes einzuholen, 
dieser steht das Redlt der Berufung zu, wenn die Fahrsdlulbewilligung ent
gegen ihrer Stellungnahme erteilt wurde. 

(3) Für die Bewilligung der Verlegung des Standortes einer Fahrsdtule 
gelten die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sinngemäß. 

(2) Die Räume, Lehrbehelfe und Sdlulfahrzeuge einer Fahrsdtule müssen 
für die theoretisdte und praktische Ausbildung der Fahrsdtüler geeignet 
sein. Bei gewerbsmäßig betriebenen Fahrsdtulen muß in den Schulräumen 
für den theoretisdten Unterricht der vollständige Fahrsdtultarif ange
sdllagen sein. Die Bezeidlnung der Fahrsdlule muß ihrer Bestimmung ent
spredlen. 

(3) SchuHahrzeuge müssen hinsichtlich ihrer 'B-auart, ihrer Abmessungen, 
. ihrer höchsten zulässigen Gesamtgewichte und Achslasten und ihrer Aus
rüstung den aHgemein im Verkehr verwendeten Fahrzeugen der ion Betrach·t 
-kommenden Gruppe (§ 65) entsprechen; dies gilt nicht für Fahrzeuge zur Aus
bildung von körperbehinderten Fahrschülern. Bei Sch.ulkraftwagen muß es 
vom Platz neben dem Lellkerplatz aus möglich sein, auf die Fahrweise des 
Fahrschülers hinreichend Einfluß zu nehmen und die Betr·iebs- und Hilfs
bremsanlage sowie die Vorrichtung zum Abgeben von akustischen Warnzei
chen 'und die Vorrichtung zum Abgeben von optischen Warnze-ichen zu 
betätigen und die Scheil< 'Ierfer abzublenden. 

4 

12. Im § .110 entfällt der Aba. 3. 

13. Im § l111autet der Aba. 1:_ 

"( 1) Vor der Ertellu-ng der Fahrsc.hulbewilligung (§ 108 

Abs. 3) oder ihrer Ausdehnung auf weitere Gruppen von Fahr

zeugen hat der Landeshauptmann der zuständigen gesetzli

chen Interessenvertretung Gelegenheit zur Stellungnahme 

zu geben." 

14. Im § 111 lautet der Abs. 3: 

"(3) Für die Bewilligung der Ve~legung des Standortes einer 

Fahrschule gelten Abs. 1 und 2 sowie § 110 sinngemäß." 

15. Im 112 entfällt der Abs. 2. 

16. Im § 112 Abs. 3 zweiter Satz tritt an die Stelle der Worte 

"Betriebs- und Hilfsbremsanlage" das Wort "Betriebsbrems

anlage~. 
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f 113. Leitung der Fahuchu1e 

(I) Der Fahrschulbesitzer hat den Betrieb seiner Pahrschule außer In 
den Im Ab.s. 2 angeführten Pillen selbst zu führen und darf nur aus-:'zwin. 
genden In seiner Person gelegenen Gründen einen verantwortli<nen Leiter, 
den Pahrschulleiter bestellen. Gilt die Pahrschulbewilligung nam dem Tod 
des Pahrschulbesltzers für den Ehegatten oder für Namkommen ersten 
Grades weiter, so haben diese den Tod dem Landeshauptmann bekannt
zugeben. 

(2) Ein Pahrsmulleiter ist zu bestellen, wenn 
a) der Pahrschulbesitzer durch eine lingerdauernde Krankheit daran 

gehindert ist, den Betrieb seiner Fahrschule selbst zu führen, oder 
wenn Ihm dies vom Landeshauptmann untersagt wurde (I 115 Abs. 3), 

b) eine gewerbsmäßig betriebene Fahrschule nach dem Tod Ihres Be
sitzers vom hinterbliebenen Ehegatten oder von Namkommen ersten 
Grades weitergeführt wird (I 108 Abs. 3), die die Voraussetzungen des 
1 109 Abs. 1 nimt erfüllen, oder 

c) die Pahrsmulbewilligung für eine gewerbsmlißlg betriebene Fahrsmule 
durch Zurüddegung erlosmen Ist "nd einem Ehegatten oder. Nam
kommen gemäß 1 109 Abs. 5 eine neue Fahrsmulbewilligung erteilt 
wurde, obwohl sie die Voraussetzungen des 1 109 Abs. I nimt er
füllen. 

Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr hat von der Verpflich
tung nach 1It. b zu befreien, wenn die Leistungsfähigkeit der Fahrschule gewähr
leistet ist und keine Bedenken bestehen; diese Befreiung darf nur für längstens 
fürif Jahre und bei Nachkommen ersten Graäes nur bis zur Vollendung ihres 
24. Lebensjahres erteilt werden. 

(3) Zum Fahrsmulleiter (Abs. '1) darf nur eine Person bestellt werden, bel 
der die Im 1 109 Abs. 1 angeführten Voraussetzungen gegeben sind oder die 
bereits berechtigt Ist, eine Fahrschule zu leiten. ----,---- -- --- ---_ .. -

(.c) Die Bestellung zum Fahrschu11elter bedarf der Bewilligung des 
Landeshauptmannes, diese Ist zu erteilen, wenn die In den Abs. 1 bis 3 
angeführten Voraussetzungen hlefllr gegeben' sind. Die Bewilligung ist zu 
entziehen, wenn diese Voraussetzungen nicht mehr vorUege~! 

5 

1'1. § 113 lautet: 

"Leitung der Vahrschule 

§ 113. (1) Der Fahrschulbesitzer hat den Betrieb seiner 

Fahrschule außer in den im Abs. ,2 angefUhrten Fallen selbst 

zu fUhren und darf nur aus in seiner Person gelegenen GrUn

den einen verantwortlichen Leiter, den Fahrs~hulleiEer,an_ 
s.tellen. Gilt die Fahrs'chulbewilligung nach dem Tod des 

Fahrschulbesitzers fUr den Ehegatten oder fUr Nachkommen 

ersten Grades weiter, so haben diese den Tod dem Landes
hauptmann bekanntzugeben. 

(2) Ein Fahrschulleiter ist anzustellen, wenn 

a) der Fahrschulbesitzer durch eine langerdauernde 

Krankheit daran gehindert' ist, den Betrieb seiner 

Fahrschule selbst zu fUhren, oder wenn ihm dies 

vom Landeshauptmann untersagt wurde (§ 115 Abs. 3) 
oder 

b) eine Fahrschule nach dem Tod ihres Besitzers vom 

hinterbliebenen Ehegatten oder von Nachkommen ersten 

Grades weitergefUhrt wird (§ 108 Abs. 3), die die 

Voraussetzungen des § 109 Abs. nicht erfUllen. 

~ 

(3) Als Fahrschulleiter (Abs. 1) darf nur eine Person an

gestellt werden, bei der die im § 109 Abs.1 lit.a bis lJ angefUhrten 
Voraussetzungen gegeben sind oder die bereits berechtigt 

ist, eine Fahrschule zu leiten. 

(4) Die Anstellung zum Fahrschulleiter bedarf der Bewilli

gung des Landeshauptmannes; diese ist zu erteilen, wenn die 

in den Abs. 1 bis 3 angefUhrten Voraussetzungen hiefUr ge

geben sind. Die Bew~lligung ist zu entZiehen, wenn diese 
Voraussetzungen nicht mehr vorliegen." 
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(2) Die Lehrpersonen 'haben ih.ren Fahrlehrerausweis beim Erle,ilen des 
prakti~chen Unterrlml~ auf Schulfahrlen mi·tzuführen und den Organen des 
öHentlichen Sicherheitsdienstes oder der Straßenaufsicht auf Verlangen zur 
Oberprüfung auszuhändigen. Nach Beendigung ihres Anstellungsverhält
nisses oder nach Ei.nsteHung des Fahrsehulbetriebes ist der Fahrlehrerausweis 
unverzüglich dem Land~h'aupt-mann abzuliefern. . 

(5) Das Abhalten eines Fahrschulkurses außerhalb des Standortes der. 
Fahrschule ist nur mit Bewilligung dt>s Landeshauptmannes zulässig. Die 
Bewilligung darf nu~ für einen Fahrschulkurs von bestimmter Dauer und 
nur dann erteilt werden, wenn 

a) der Fahrschulkurs im selben Bundesland abgehalten werden soll, 
b) die im § 110 Abs.1 lit. a angeführten sachlichen Voraussetzungen für 

den Fahrschulbetrieb auch für den abzuhaltenden Fahrschulkurs 
gegeben sind, 

e) die unmittelbare persönliche Leitung des abzuhaltenden Fahrschul
kurses durch den Fahrschulbesitzer oder Fahrschulleiter zu erwarten 
iSI und 

d) an dem in Aussicht genommenen Ort ein Bedarf für den abzuhaltenden' 
Fahrschulkurs besteht. 

(6) Vor der Bewilligung zur Abhaltung eines Filhrsdlulkurses außerhalb 
des Standortes der Fahrschule haI der Landeshauplmann von der zustän
digen gesetzlichen Inleressenvertretung eine Stellungnahme zur Frage des 
Bedarfes einzuholen; dieser steht das Recht der Berufung zu, wenn die 
Bewilligung entgegen ihrer Stellungnahme erteilt wurde. 

6 

18. Im § 114 Abs~ 2 lautet der zweite Satz: 

/ .. Der Besitzer eines Fahrlehrerausweises hat diesen 
unverzüglich dem Landeshauptmann abzuliefern; 
wenn er nicht mehr in der betreffenden Fahrschule 
tätig ist, wenn er die Berechtigung zum Erteilen 
von praktischem Unterricht verlien oder wenn der 
Fahm:hulbetrieb eingestellt wird." 

19. Im § 114 Abs. 5 lautet die 11t.d: 

"d)von dem in Aussicht genommenen Ort aua keine beatehende 

Fahrschule leic'h't_ erri,icht werden kann." 

20. Im § 114 lautet der Abs. 6: 

"(6) Vor der Erteilung der Bewilligung zur Abhaltung eines 

Fahrschulkurses außerhalb des Standortes der Fahrschule hat 

der Landeshauptmann der zuständigen gesetzlichen Interessen_ 

vertretung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben." 
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1115. E n t z I e h u n 9 der Pa h rs c h u I b e will I gun 9 u n'd Ve r bot 
dei Pahrschulbetrlebes 

(1) Die Pahrichulbewilligung (I 108 Abi. 3) Iit zu entziehen, wenn 
a) der Fehrschulbetrleb aus Verlmulden Ihres Besitzers mehr als sems 

Monate nam der Erteilung der FahrschulbewIllIgung nicht begonnen 
oder mehr als sechs Monate ununterbrochen geruht hat oder 

b) die Lelltungsfihlgkeit der Fahrsmule nlmt mehr für einen ordnungs
gemäßen Fahrsmulbetrleb aUlrelmt. 

(2) Die Fahrsmulbewilligung kann entzogen werden, wenn 
a) ein dringender Bedarf nam einer Fahrschule besteht und der Fahr- . 

Imulbetrleb aum ohne Versmulden dei Besitzers mehr als sems 
Monate nem der Erteilung der Fahrbewilligung nicht begonnen oder 
mehr als sechs .Monate unJ.lnterbromen gllruht hat, 

b) Ihr Besitzer die im 1 109 a~geführten peisönlimen Voraussetzungen 
für die Erteilung der Pahrsmulbewilligung nicht mehr erfüllt, die 
Entzlehling seiner Lenkerberemtigung wegen eines körperlichen 
Gebremens Ist jedom allein nlmt als Grund für die Entziehung der 
Fahrsmulbewilligung ausreimend, oder 

c) die im t 110 Abs. I lIt. a angeführten lamllmen Voraussetzungen 
, nlmt mehr gegeben, sind. , 

(3) Der Landeshauptma.nn kann dem' Fahrschulbesltzer In den Im Abs. 2 
lIt. b und c angeführten Fillen aum nur untersagen, den Fahrsmulbetrieb 
wihrend einer bestimmten Zelt leibst zu führen, wenn zu erwarten Ist, daß 
die fehlenden Voraussetzungen Innerhalb einer absehbaren Zelt wieder 
gegeben lein werden. 

(4), Nach der Entz!ehung einer Pahrimulbewllllgun'g können bereitl 
begonnene Kurse bis zu Ihrem ordnunglgeml8en AblmluB weitergeführt 
werden, wenn hlefÜf ein geeigneter Leiter beltellt und die Bestellung be
willigt wurde. 

7 -

21. § 115 lautet: 

"Entziehung der FahrschulbewilliglJng und Ver'bol des 

Fahrschulbetriebes 

• 

'\, 

§ 115. (1) Die Fahrschulbewilligung (§ 108 Abs. 3) ist zu 

entziehen. wenn der Fahrschulbetrieb mehr als ein Jahr 

nach der Erteilung der Fahrschulbewilligung nicht begonnen 

oder mehr als sechs Monate ununterbrochen geruht hat. 

(2) Die F'ahrschulbewilligung kann ganz oder' nur' hinsicht

lich bestimmter Gruppen entzogen wnrden, wenn ihr Besitzer 

die im § 109 angeführten persönlichen Voraussetzungen für 

die E~teilung der Fahrschulbewilligung nicht mehr erfüllt; 

die Entziehung seiner Lenkerberechtigung wegen eines kör

perlichen Gebrechens ist jedoch nicht allein als Grund für 

die Entziehung der Fahrschulbewilligung ausreichend, oder 

die im § 110 Abs. 1 'lit.a angeführten sachlichen Voraus

setzungen nicht mehr gegeben sind. 

(3) Der Landeshauptmann kann dem Fahrschulbesitzer in den 

im Abs. 2 angeführten Fällen auch nur untersagen, den Fahr

schulbetrieb während einer bestimmten Zeit selbst zu führen, 

wenn zu erwarten ist, daß die fehlenden Voraussetzungen 

innerhalb einer absehbaren Zeit wieder gegeben sein werden. 

(4) Nach der Entziehung einer Fahrschulbewilligung können 

bereits begonnene Kurse bis zu ihrem ordnungsgemäßen Ab

schluß weitergeführt werden, wenn hiefür ein geeigneter 

Leiter angestellt und die Anstellung bewilligt wurde." 
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• 

(6) Der Landeshauptmann hat auf Antrag Personen, bel denen die im 
§ 109 Abs. I Iit. b, e und g oder die im Abs. 1 angeführten Voraussetzungen 
vorliegen oder bei denen nur die Im § 109 Abs. 1 lit. bund gangeführten 
Voraussetzungen vorliegen und denen eine Befreiung gemäß Abs. 2 oder 
gemäß § 109 Abs. 2 erteilt wurde, für nicht mehr als drei Monate die Be
rechtigung zu erteilen, in' einer bes.timmten Fahrschule als Probefahrschul
lehrer theoretischen und praktischen Unterricht zu erteilen, wenn bei der 
Fahrschule noch kein Probefahrsmullehrer verwendet wird (§ 114 Abs. 1\ 
oder wenn die Anzahl der Fahrschullehrer mindestens das Dreifache der 
Anza'hl der Prolbefahl'S'ChuIHehrer beträgt und nur wenn keine Bedenken be
stehen. Diese Berechtigoog darf nur tn besonderen Ausnahmefällen. nur 
einmal und nur um drei Manilte verl'ängert werden. 

(7) Durch Verordnung können nach den Erfordernissen der Verkehrs
und Betriebssicherheit, dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
die näheren Bestimmungen über die Ausbildung von Fahrschullehrern 
festgesetzt werden. 

(2) Durch Verordnung können nach den Erfordernissen der Verkehrs
und Betliebssicherheit. dem jeweiligen St-aoo der Technik entsprechend, 
die näheren Bestimmungen ü.ber die Ausbildung von Fahrlehrern festgesetzt 
werden. . 

8 -

22. Im § 116 lautet der Abs. 6: 

"(6) Der Land~shauptmann hat auf Antrag' Personen, bei denen 

die im r·109 Abs .• 1 Ut.b, e und g oder die im Abs. 1 an

gefUhrten Vorausßetzungenvorl,iegen oder bei d'enen nur ~'ie 

im § 109 Abs. 1 lit.b und g angefUhrten Voraussetzungen vor

liegen und denen eine Befreiung gemäß Abs. 2 oder gemäß 

§ 109 Abs. 2 erteilt wurde, die Berechtigung zu erteilen, 

in einer bestimmten Fahrschule als Probefahrschullehrer 
theoretischen und praktischen Unterricht zu erteilen, wenn 

sich diese Personen auf die LehrbefähigungsprUfung (§ 118) 

vorbereiten. Die Berechtigung ist entspreChend zu befristen 

und darf nur in besonderen Ausnahmefällen verlängert wer-

den." 

23. Im,§ 116 lautet der Abs. 7: 

"(7) Durch Verordbung können nach den Erfordernissen der 

Verkehrssicherhei~. dem jeweiligen Stand der Wissenschaft 

und 

die 

Der 

Tecrnik entsprechend, die näheren Bestimmungen Uber 
und Weiterbildung 

Ausbildung/von Fahrscfiullehrern festgesetzt werden. 

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

kann auch eine zentrale Ausbildungsstätte zur Vereinheit-
und ~ur Weiterpilduog 

lichung der theoretischen und praktischen Ausb11dung/e1n-

richten. In diesem Fall kann dar Besuch dieser Ausbild-' 

dungsstätte für Bewerber um eine Fahrschullehrerberechti

gung ganz oder teilweise für verbindlich erklärt werden." 

24. Im § 117 lautet der Abs. 2: 

"(2) § 116 Abs. 7 'gilt Sinngemäß." 

~4 
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fln Ubunglfahn en 

(1) Obungsf-ahr,ten zur unentgeJotllchen, nicht gewerbsmäßig obetriebenen 
Ausbildung eines Bewerbers IJID eine Len'kelberechtl1JU1l9 dUr,feil unbeschlll
det der Best4mmungen der f§ 120 und 121 nur mit BewdlUdgung der Behörde 
durchgeführt wemen, in deren örtHchem Wirkungskreis der Le'hrende seinen 
ol1dentl~chen V/O!hnsitz hat. Die BewiUi1Jung darf nur ertei.lt wemen, wenn 
der Bewerber das erforderliche Mindes'talter erreicht hat ooer in spätestens 
drei Monaten erreichen wird, wenn er veritehrszuverlässig (§ 661 ist und 
wenn er zum Len'ken von Kraftfahrzeugen der Gruppe, für dde die BeWilli
gung angest1"ebt wird, geistig und körperlkh geeignet (§ 6~) bt. Eine Be
Wlilligull9 zur Vornahme von Ubung9fahrten mH Kl'ßltfabr:zeugen der Gruppe 
A (§ 65) darf nloM erteilt werden. . 

9 -

25. Im § 122 Abs. 1 tritt an die Stelle des zweiten Satzes fol

gender Text: 

"Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn der Bewerber 

a) das erforderliche Mindestalter erreicht hat oder in 

spätestens zwei Monaten erreichen wird, 

b) verkehrszuverlässig (§ 66) ist, 

c) zum Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe, für die die 

Bewilligung angestrebt wird, geistig und körperlich ge

eignet (§ 69) ist und 

• 

,~ 

d) ein Mindestmaß an Ausbildung im Rahmen des Betriebes einer 

Fahrschule nachweist. 

Durch Verordnung ist das in lit.d angeführte Mindestmaß an 

.Ausbildung hinsichtlich des zeitlichen Ausmaßes und des 

Inhaltes festzusetzen." 

Artikel Ir 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. März 1988 in Kraft. 

(2) Verordnungen aufgrund dieses Bundesgesetzes können von 

dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden; 

sie treten frühestens mit 1. März 1988 in Kraft. 

Artikel III 

Die Vollziehung dieses B~ndesgesetzes bestimmt sich nach 

§ 136 KFG 1967. 
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